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38 März 1682.

was Luceru überlassen wird. II. Behufs Fcstsczung der kriegerischen Maßregeln werden die früher in
Lucern gemachten Ordnungen vom 8. März 1657, 7. März 166t und 5. October 1663, auch der Abschied
zu Wyl vom 12. November 1658 verlesen, an welchenman nichts zu verbessern findet, sondern alles nach
deren Inhalt verbleiben läßt. Einzig in Rüksicht auf den Abschied von Wyl wird Schwyz beauftragt, die
bezüglichenVerabredungen mit dem Abt von St. Gallen mündlich zu erneuern. III. Zug verlangt
instructionsgemäß, daß die Commandantcn abgeändert und den Orten nach gewechselt werden sollen, da sie
ihren Posten eine lange Zeit versehen hätten. Dieser Borschlag wird nicht beliebt, in Betracht, daß alle
Orte mit gleicher Last beladen und ihre Commandantcn zu vcrschikcn haben, und daß auö einer solchen
Abwechslung nur Verwirrungen entstehen konnten. IV. Im Einzelnen werden folgende Kricgömaßrcgcln
festgcsczt: Klingnau soll als wichtiger Paß, namentlich auch zur Beobachtung der Vogtei Schenkenberg wohl
bewahrt werden. Der Schollbcrg wird Untcrwaldcn mittelst seines dort habenden Landvogtcs zur Bcsczung
empfohlen. Dem Ort Schwyz gegenüber, welches besorgt, der Schauplaz des Krieges zu werden und viele
wichtige Pässe hat, wird der Grundsaz ausgesprochen, daß jedes Ort seine Pässe selbst zu bcsczcn und sein
Land zu bewahren hat; jedoch wird ihm von allen Orten nach Nothdurft bundcsbrüdcrlichc Hilfe zugesichert.
Wallis soll von Lucern rechtzeitig zu bundesmäßiger Hilfe gemahnt werden. Wegen den Kosten dieser
Hilfeleistung, da sie laut Bund auf den begehrenden Thcil fallen, soll auf der nächsten VIlörtischcn
Conferenz das Weitere verabredet werden. Luccrn wird bevollmächtigt, in gcsammtcr Orte Namen an den
Papst, an Mailand und an den Herzog von Savoyen, wie auch an die Bischöfe von Eonstanz und Basel
zu gelangen, und sie unter Vorstellung der geleisteten Dienste und behufs Verhütung mchrcrn Unglükö zur
Beihilfe aufzufordern und je nach den Umständen zu scheinbaren Feindseligkeitenzu vermögen, wodurch
der Feind thcilwcisc könne gehemmt werden. Den Landschreibcrn zu Baden und in den Frciämtcrn
wird Auftrag crthcilt, der Rcuß und Aare nach das Nöthigc anzuordnen und nach Umständendie Schiffe
wcgzuthun oder zu versenken. Insbesondere soll der Landschrcibcr zu Baden, falls cS unter der Regierung
dcö jczigen zürcherischen LandvogteSzu einem Bruch käme, sich dieses lcztcrn versichernund dcS Schlosses
impatronircn. Der Landschrcibcr in den Frciämtcrn soll die Alters halben abgegangenen Feuerzeichen
restaurircn. Die Erklärung der meisten Orte, daß sie sich nicht mit Proviant versehen haben, denselben aber
im Feld genugsam zu finden hoffen, erscheint bedenklich und man findet besser, ^daß jedes Ort sich wenigstens
für etliche Tage damit versehe, was Uri seinerseits verheißt. Da Frciburg und Solothurn sich dem Anschein
nach neutral verhalten möchten, sollen sie auf eiucr beförderlichzu haltenden VIlörtischcn Eonfcrcnz zur
Beobachtung dcö goldenenBunds kräftigst angehalten und von ihnen eine kathcgorischc Antwort verlangt
werden. Auch soll man sich gefaßt machen, den Krieg sowohl offensiv als defensiv zn führen, und, wenn
die Parteien in GlaruS sich nicht vergleichenkönnen, den Vorthcil nicht aus der Hand lassen. Mit dem
Abt von St. Gallen sollen die katholischen Orte eine Eonfcrcnz halten und entscheiden, was zu thun sei.
Sofern entschieden würde, den Krieg offensiv zu führen, soll derselbe der Gegenpartei rechtlich erklärt »verde».

Lucern verheißt den übrigen Orten freien Kauf und Ma^t. Rüksichtlich der Klöster und Stifte vertröstet
man sich, da die Weltlichen Leib, Gut und Blut darsczcn, werden sie mit Darreichung von Proviant,
Geld und Munition das Ihrige leisten; wo »öthig, soll sich Luccrn diesfalls an den Internuntius, zu
Händen dcö Papstes, wenden. Der im ersten Auflauf nach Kaiscrstuhl vcrsczte Obcrvogt Zwcyer soll
sobald möglich durch eine andere qualificirte Person abgelöst werden. Rüksichtlich der Looö- und Feuer¬
zeichen läßt man es beim Abschied von Küßnacht bewenden. Jedem Ort wird auferlegt, die Eommandantcn
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Kcnntniß, in welch' lcztcrcr die getreue Haltung des Bundes von 1851 versichert, den Orten aber anhcinn
gestellt wird, wenn sie es verlangen, ihre Gesandten zur Beschwörungdesselben dorthin abzuschikcn, wo sie
gern und gutwillig aufgenommenwerden sollen. Da den Gesandten in dieser Antwort der Sinn zu liegen
scheint, der Herzog halte sich durch das Jncorporationsinstrumcnt von 1871 ohne weitere Beschwörungschon
im Bunde von 1651 einbegriffenund er überlasse es einfach den verbündeten Eidgenossen,diesfalls noch
weitere Förmlichkeitenvorzunehmen, so finde» sie diese Auffassung allgemein den eröffneten Instruktionen
zuwider, die dahin lauten, diesen Bund durch beidseitige Verpflichtung in gutem Bestand und Fortgang zn
erhalten und von den Orten den Schein abzuwenden, als suchen sie ein Particularintcrcssc.Im Fernern'
wird allseitig hervorgehoben,daß bei Ausführung der freigestellten Gesandtschaft Gefahr einer geringer» und
für die Zukunft präjudicirlichcn Form des Empfangs, der Behandlung und der Geschenke drohen würde.
Es werden nun verschiedene Vorschläge auf die Bahn gebracht, wie ohne Hcrabsczung des Ansehens der
verbündetenOrte die förmliche Bundeöcrncucrung mit dem Herzog mittelst dessen eigenen Entgegenkommens
erreicht werden könne, und nach langen Bcrathungcn wird beschlossen, im Namen aller verbündeten Orte,!
sofern Freiburg dem ihm mitzuthcilendcn Entwürfe seine Zustimmung auch gebe, au den Herzog ein neues!
Schreiben zu erlassen, des Inhalts, daß die verbündetenOrte bei seiner nunmehr erlangten Volljährigkeit!
und erfolgtem Regierungsantritt eine genügsame Versicherung für seine bundesmäßigc Gcgenvcrpflichtung habe»
möchten, damit sie wüßten, wessen sie sich in ihren Angelegenheiten rüksichtlich dieses Bundes zu versehe»
hätten. Sie wollen ihm diesfalls keinen Modus vorschreiben,noch ihn an seiner vorhabendenReise ver¬
hindern oder aufziehen, sondern ihm einfach anheimstellen, in was Manier er für das bequemste und
angenehmste halte, sich zu der Gcgenvcrpflichtung dcö Bundes gegen sie zu erklären, damit sie sich jederzeit
steif darauf verlassen können. Ferner wird beschlossen, zur weiter» Unterstüzungauch an die Herzogin-Mutter
und an den Markgrafenvon Greißy zu gelangen. I». Von dem Landrichter und etwelche» Deputirtcn
katholischer Religion in Bünden ist ein an die VI4 katholischen Orte gerichtetes Schreiben aus Jlauz voi»
lt. März abgehört worden, in welchem dieselben zwischen de» katholischen und protestircndcn Orten ihre
Vermittlunganerbieten. Dieses Schreiben wird Frciburg und Solothurn mitzutheilcn beschlossen. Die
anwesenden Gesandten finden aber dieses Anwerben bedenklich und wcitausschcnd, und sind der Ansicht, die
gute Absicht des Schreibens freundlichzu verdanken und dabei zu crwicdern, daß die katholischen Orte gegen
Männiglichin gutem eidgenössischein Frieden zu leben sich angelegen sein lassen und Hoffnung vorhanden
sei, daß das Glarncrgcschäft durch eigenen Vergleich der Parteien und friedfertige Mittelspersonen werde z»
Ende gebracht werden können. «. Der Gesandte von Schwyz erstattet Bericht über die ihm auf der leztcn
Konferenz in Brunnen am 5. März aufgetrageneMission an den Abt von St. Gallen, um zu vernehmen,
wessen man sich im Fall der Roth von ihm zu versehen hätte. Diesfalls sei nun abgeredet worden, es
solle dem wylischcn Abschied von 1858 nachgelebt, vom Abt die Grafschaft Toggcnburg und besonders ein
gewisser Wald gegen Appenzell wohl besorgt, das Proviant von Wyl durch das Toggcnburgin die
katholischen Orte geschafft und gegenüber katholisch Appenzell versucht werde», sich mit dem Abt besser z»
verstehen. Dieser Bericht wird verdankt und Landammann Weber ersucht, denselben behufs Beilegung zu»>
Brunner Abschied in eine schriftliche Note zu fassen. Dann soll Appenzell zu gutem nachbarlichem Verständnis
mit dem Abt von St. Gallen ersucht werden, «l. (S. u. SarganS.) v. An den Gcsundheitörath in
Mailand wird eine neue Erinnerung behufs Mitthcilung seiner Entschließung wegen des CommissärSz»
Bcllenz erlassen, 1. Im jüngsten Abschied zu Brunnen wird zu berichtigen erkennt, daß im Fall eines
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treffenden Ortc Gesandtschaftenzu schiken; Schaafhausen und andere Orte stimmen dem zu, Zürich aber
"öffnet Bedenken hicgcgen, worauf Bern diese Maßregel auf Frciburg und Solothurn beschränkt und bean-

an die übrigen Ortc zu schreiben. Dabei hat es übrigens die Meinung, daß auch die katholischen
welche sich gegen die Transgrcssioncn erklärt haben, namentlich Luccrn, mit diesem Gedanken ein¬

gestanden sein müßten, indem die evangelischen Ortc allein von einem solchen Schritt keinen Erfolg erwarten
Achten, i». Zürich legt ein ihm zugekommenes Schreibe» mehrerer rcformirter Dccanc auS dem Thurgau
vom Z2. November a. K. vor, worin die Theurungund Roth im Thurgau geschildert und eindringlichum
Hche gebeten wird. Man will diesen Hilferuf den Obrigkeiten bestens empfehlen.

24!t.

Conferenz der die Vogteien Bellenz :c. regierenden III Orte.

Brunnen, 2l. Januar.

Der Abschied fehlt. Die Verhandlung dcS Tages enthält nachfolgendes Mifsiv der Cvnfcrcnz vom

Januar an die in Lauis mitrcgierenden Orte:

0tachdcm die drei Viertel von Lauis die unerhörte Vermefsenheit gehabt, den im Ausland für die Orte

lükausten Früchten den Durchpaß zu sperren, ja sie sogar, obwohl mit einem von dem Landvogt erthciltcn

begleitet, auf dem Durchweg anzuhalten und zurükzuführcn und da sie seither ihre Deputatschaft in einigen

^rte» herumstreifen lasse» mit unbegründeten Vorgaben, erachten die beleidigten Ortc es für nothwcndig,

Mittel und Weg zu berathen, wie diese hohe Läsion den Frcchmüthigen nach verdienter Empfindlichkeit zu

verstehen gegeben werden soll. ES wird daher a» die mitrcgicrcndcn Orte das Gesuch zugestellt, diesen

^uterthanc» den Paß zu noch größer» Frechheiten zu schließe», die erlittene Beschimpfung, Spott und

Schaden mehr als deren glimpfliches und unbegründetes Vorgeben zu beherzigen und wider diese Gesellen

strenge Gerechtigkeit walten zu lassen. Wird hierzu die Mitwirkung versagt, erkläre» die drei Orte, sich

^»eswcgs zu beruhigen, da sie genügliche Mittel in der Hand habe», gegen jene mit exemplarischer Morti-

stration zu verfahren. Slaalöarchwe vuccrn u. Freibur» i Misswe.
Weitere Notizen: LandcSarchiv, Ridwalden Rathsbuch toi. 388, woselbst als Gesandte Nidwaldenö bezeichnet sind Johann Ludwig Lussi

" Äoseph Karl Lussi, beide alt-Landammann.

249.

Konferenz der Orte Nri, Schwyz, Uiiterwalden,Zug und katholisch GlaruS.

Brunnen. UiN.'t, lN. Jebrnar.

zeandeSarchi» Nldlvaldc». Abschied«.

Uri. Johann Franz Schmid, Landammann; Franz Heinrich Bcßlcr, Zeughcrr. Schwyz.
^^'vr, Nittcr, Landammann;Franz Bctschart, alt-Landammann;Jost Rudolph Rcding, Ritter, alt-

Johann RochnS Abybcrg, alt-Statthalter; Heinrich Fridolin Rcding, Panncrhcrr; Anton
^vgs^ ^st"g, des Raths; Johann Franz Abrgg, gewesener Hauptmann zu Wyl, dcS Raths. Untcr-

Johann Wirz, alt-Landammann, und Johann Müller, Landshauptmann von Obwaldcn; Beat
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Tröndli nie zu einem billigen Vergleich habe herbeilassen wolle»; Zürich möchte bis auf weitere Mit¬
teilung der Obrigkeit mit der Antwort nach Waldshnt zuwarten.

Man sehe auch in dem Abschnitte HerrschaftSangelegcnheite»:

^udftrasjchast Thursta». r. Art. 20». Jurisdictions- ». HeheitSrechte.

^>er ennetb. Bogt, überh. I». Art. 70. Anstände mit Mailand.

316.

Conferenz zwischen dem Abt von St. Gallen und dein Landvogteiaint Thurgan.

Wyl. 21». November.

Staatsarchiv Kiicer». Acte» Wartauerhandel.

Gesandte: Abt von St. Gallen. Der Statthalter zu Wyl; Freiherr Fidel von Thurn. Land¬
rste i am t Thurgan. (Unbekannt.)

Bei Anlaß der leztcn Tagsazung in der Wartaucrangclegenhcit hat Luccrn für nöthig erachtet, daß
tische» dem Fürstabt von St. Gallen und dem Landvogtciamtin Fraucnfeld eine Besprechung stattfinde, in
welcher Weise dieser Enden im Falle eincö Krieges das katholische Wesen, wenn auch nicht durchaus erhalten,
^ doch von dem Untergang gerettet werden könnte, und waö die katholischen Thurgaucr aus sich selbst zu
^^n dagegen St. Gallen zu ihrem Schuze mitzuwirken vermöchte. Die Conferenz nimmt zuerst
^Mitniß von dem, was in den leztcn Unruhen der Jahre 1661 und 1664 in der gleichen Angelegenheit
^athc» und beschlossenworden, woraufhin nach gründlicher Erwägung folgende Abrede getroffen wird:
" Ausbruch ciucS Rcligionskrieges hat der Abt die Städte Arbon und Bischofzcll frühzeitig in Bcsiz zu
"chmcn und nach Wyl eine starke Bcsazung zu legen. Thurgan hingegen soll Sonncnbcrg, Tobel, Fischingcn
'"'d andere vcrtheidigungSfähigcPunkte nach Nvthdurft besezcn, lind namentlich sich der Stadt und des
chlvssis Fraucnfeld zu bcmcistcrn suchen, sofern nicht etwa vorher die katholischen Orte unversehensübcr-
^»ipclt worden wären. Wenn Arbon, Bischofzcll,Wyl, Fraucnfeld und der Bezirk LommiS bis nach
fingen mit crklcklichcrMannschaft versehen sind, und die einzelnen Orte auf zwei drei Stunden weit

einander in guter Eorrcspondcnzstehen und bereit sind, einander in der Noth bcizuspringcn und dicS
. ^ durch das Landvogtciamt sorgfältig geleitet und organisirt wird, ist nicht zu bezweifeln, daß Thurgau
^>crt Schranken der Treue und dcö Gehorsams, wenigstens für einige Zeit bis zum Anmarsch einer
^ßcrn Macht zu behaupten sei, da die Untcrthancn doch jederzeit eine innerliche Furcht und Schrecken vor
^ natürlichenObrigkeit, so lauge diese eine gute Haltung einnimmt, empfinden.Da man aber zur AuS-
^ ^u»g diifffs Planes kathvlischcrscitS eine ziemliche Mannschaft bereit und fertig zur Hand haben muß,
^'bt alle genanutcn Pläzc gleichzeitig und fast unvermerkt occupirt werden können, muß Thurgau auch
^ 'sen, ob nicht gerade für diesen Zwck der Abt Hilfstruppcn geben sollte. Die Gesandten des Abtcö nehmen

^ Gesuch kg rokoronckum und geben glltc Vertröstung. Freiherr von Thurn schlägt sodann noch folgendenvor: Einige hundert Mann von Luccrn in Verbindung mit einigen von Schwyz sollten im Kriegsfall
. das Toggenburg cinrükcn und diese Landschaft im Namen des Standes Schwyz dahin vermögen, ihm

der bestehenden Verträge lind des Landrcchtcö mit einem namhaften Ausschuß zuzuziehen. Sobald dieser
74
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der Geistlichen. Für das dritte Magazin ist Wyl in Aussicht genommen. Diese Vorschlüge werden schließlich
inSgcmcin angenommen und beschlossen, über die Ausführung unablässige Sorgfalt und Mühe walten zu
lassen. Zug wünscht, es sollte etwa ein Gottcöhauö angehalten werden, seine Vvrrüthc in die Gegend von
Zug oder Arth zu legen, da gemeiniglich ein Corps wider Zürich bei Zug stehen soll. Ein ähnliches Begehr"'
stellt Jnncrrhoden. Bei all diesen Beschlüssen hat cö aber nicht die Meinung, daö katholische Wesen zu thcilc»
oder zu zersplittern, denn dem goldenenBund soll in keiner Weise vorgegriffen sein. Die katholischenOrte
können sich nicht einbilden, daß die Geistlichkeit zur Bcwcrkstclligung eines vernünftigen Schirmes deö kathe-
tischen Wesens nicht allcö Mögliche beizutragen bereit sei und cS erst auf eine Ruptur ankommen laß"'
wolle, wo Alles mit Fliehen und Flöchncn in Verwirrung ist, sondern daß ihr vielmehr selbst die StärknuS
der katholischen Orte nüzlichcr erscheint, als die Vermehrung der Conventualcn, die Aufführung köstlich"
Gebäude und die Anhäufungvon Renten und Einkünften. Die katholischen Orte halten dafür, daß ^
Geistlichen unter sich die Anordnungtreffen sollen, nach und nach an einem beliebigen sichern Ort c>»c
ansehnliche Geldsumme zusammenzuschießen und für den Fall der Roth bereit zu halten; ihnen würde b>s
dahin daö Geld und dessen Verwaltung verbleiben. Ebenso sollte der Geistlichkeit die Anschaffung einig"
Stükc nicht beschwerlich fallen, da doch die weltlichen Obrigkeiten ohnehin schon fast unerschwingliche
auf sich nehmenmüssen. Die Ehrcnwappcn der Prälaten und Gotteshäuser würden ebenso glorwürdig 'U>
solchen Stükcn zur Verteidigungdes Glaubens und an solchen Magazinen prangen, als an Gebäudenu»d
Zicrratcn. Bezüglich der Befestigung von Rappcrswpl fällt in Betracht, daß durch diesen Plaz die V"

bindung der Graubündncr und evangelischen Glarner und des Oberlandesmit Zürich verhindert, der ^
gcwaltigung der katholischen Glarner vorgebeugt und der andere Thcil im Zaum gehalten, und endlich
hochwichtige Paß über den Hummclwald gcdckt würde. Wenn man nun dabei bedenkt, welch großes
Italien und voraus Rom an der katholischen Vormauer für Italien haben, welch große Summen von
auö für die Missionen in Indien und sonst ultra nmrs ot nwntss verwendet werden und sieht, ^
größerer Nuzcn daraus in diesen Landen geschaffen werden könnte, fcrnck wenn man erwägt, wie viel ^
auö dem Lande für Dispense und Anderes nach Rom fließt, das doch vermöge der CanoneS und
(von Tricnt) an Ort und Stelle zu frommen Zwckcn sollte verwendet werden, und von dem man hier ^
mehr zu sehen bekommt, wenn endlich bedacht wird die große Mildthätigkcit des Papstes, der cstg"^-.
Türken unsägliche Summen auswirft, so darf man wohl erwarten, daß ein dahcrigcö Hilfsgesuch ^
»ahme finden werde. Eö wird beschlossen, hicvon dem apostolischen Nuntius vertrauliche Mitchell»»!!
machen, jedoch keineswegs in dem Sinn, daß er die Besteuerung der Geistlichkeit des Landes beim psp> .
Hofe anhängig mache, sondern nur um dcusclbcu von der wahren Sachlage zu informiren und zu vcran'
später die Geistlichkeit nicht allfällig in ihrem Widerstand zu steifen, sondern vielmehr willfährig zu
Desgleichen wird auch der Fürstabt von St. Gallen noch schriftlich ersucht, als Vorstand der
congrcgationdas Vorhaben der katholischen Orte bei den Stiften fördern zu helfen. Der Nuntius er»'» ^
dem Ausschusse, welcher ihm die Angelegenheit vorgetragen, in sehr tröstlicher Weise, indem er auf
Punkt eingehend, die kluge Vorsicht der katholischen Orte hoch anrühmtc, die Nothwcndigkcitder ^
anerkannte und sich vernehmen ließ, daß der Papst in Würdigung aller Verhältnisse daS
gutheißen werde, und die Geistlichen in einer Sache, die Gotteö ist, sie also zuerst bcschlägt, daS
thun werden. Der Nuntius verlangte eine schriftliche Darstellungder einzelnen Punkte und Grin"^
ihm zugesagt wurde. Eö werden darauf auch die ernstlichen Mittel besprochen, die vorgekehrt werden »"
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dieser Last, welche Munition und Artillerie für eine Brigade von 2500 Mann erfordere und erklärt, eS
ihn, recht, wenn andere Orte diese Aufgabe übernähmen; jedenfalls müsse cS sich Mitteilungen über die

hWthümlichkcitcn pxs Landes und die Pässe desselben auöbittcn. Entgegen verschiedenen Bedenken wird die
cststigung RapperswylS festgehalten und beschlossen, cö soll von Sachkundigen ein Riß gemacht und über
^ Kosten des Baues, der Unterhaltung der Garnison und die Beschaffung der hicfür nothigcn Mittel ein
Uschlag eingebracht werden. Rüksichtlich der HecreSabtheilungjenseits des Hummelwaldeöund dcS wichtigen
^»cs daselbst wird die unbedingte Vollziehung dcö diesfalls abgefaßten und in Lueern und St.-Gallen
Übergelegten Protokolls beschlossen.Schwyz wird aufgetragen, mit katholisch GlaruS und den katholischen
"Uleutcn auö Sarganö die beabsichtigte Confercnz zu halten und wegen katholisch Glarus und der Vogtci
'^gans, sowie wegen Bcsczung dcö Schollbcrgcs und des Rheins, das Nöthigc zu besprechen. «I. Der
Ivette Thcil der Hauptberathung betrifft die AusführungSanstaltcn der einzelnen Orte. Die Berichterstattung,
^ icdcs Ort gcthan oder noch zu thun habe und wie oft sich die verordneten KricgSräthc bcsammelt haben,
'ff hier übergangen werden; indessen wird die dringende Erinnerungin den Abschied genommen, daß die
^rgsräthc sich recht oft versammeln und nicht ruhen, bis sie Alles in guter Kriegsbereitschafthaben. Rük-
)llich der Länge der Piken ist man geneigt, von scchSzchn auf vierzehn Fuß abzustellen; schließlich will man

in Erfahrung bringen, welche Länge in Zürich angenommenworden sei. Zum Zwck eines gleich-
^iigen Excrcitiums unter den katholischen Orten kann dasselbe gcdrukt bei der Kanzlei Lueern bezogen
tbe». ^ dritte Hauptvcrhandlungsgegcnstandbetrifft die Beiträge der Geistlichen. Es »Verden diesfalls

^LMde Eröffnungen gemacht: Der Abt von Muri hat auf seiner Rükkehr von der Confercnz in Wyl beim
^llus die beste Geneigtheit ausgesprochen; ebenso beweise der Cardinal Sfondrati guten Willen, er habe

^ > Ivwohl beim Papst, als bei den Eongregationcn verwendet; auch der Nuntius hat verschiedene Commis-
nn den römischen Hof bereitwillig übernommen. Daraus ersieht man die Rothwcndigkcit, unauSgcsczt

dcr Erreichung des Zieles, und gegen allfälligc Verzögerungenzu arbeiten, und behält sich vor, wenn die
gliche,, ihre Beiträge nicht gutwillig leisten, die landesherrlicheGewalt zu brauchen. Zu mehrerer

Ausschuß, von jedem Orte ein Gesandter, an den Nuntius gcschikt, welcher seinen
das" versichert und ein Schreiben dcS Staatssekretärsaus Rom vorlesen läßt, woraus hervorgeht,
A - ^ Papst auf die Vorstellungen des Nuntius und des Eardinalö Sfondrati die Bcitragöpflicht der

gutgeheißen und den NuntiuS zu fernerer Berichterstattungeingeladen habe. Lcztcrcr äußert ferner,
y . Wichen werden ihre Beiträge freiwillig leisten; dagegen müssen die Obrigkeiten, als „parte äominants",
silb ihrige thu», indem der gute Wille hier so wenig ausreiche, als die Obrigkeiten bei den Geistlichen

begnüge»würden; so sei RappcrSwyl noch nicht befestigt. Dem Ansinnen Solothurns, daS Stift
Knwerd nach Ölten zu verlegen, glaubt er vollkommene Entsprechung in Aussicht stellen zu können,
^id erwähnt er des Abtes von St. Gallen, der seine Kricgöanstaltcn mit großen Opfern getroffen habe,

w '^'ch erbittet er sich nähere Spccification, was man eigentlich von den Geistlichen verlange.Auö dieser
,^-^du»g ersieht man mit Befremden, wie der Nuntius von seinen im Dccembcr gemachten Acußcrungen
de» abgegangen ist, indem von einem Beitrag dcS Papstes nichts mehr erwähnt und nebenbei die von

br,gellen zu machenden Anstrengungenso stark betont werden, da doch der gemeine Mann neben dem
darsczc» muß, während die Geistlichen in aller Bequemlichkeitverbleiben

^csc lcztern BemerkungendeS Nuntius veranlassenindessen die Confercnz, jene Orte, welche seit dem
^ "ichtö oder zu wenig gcthan, dringend aufzufordern, durch Leistung ihrer Pflicht den Geistlichen
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Geheimes Protokoll der Verhandlungen üder die Organisation der katholischen Streitkräfte
jenseits des Hummelwaldes.

Lucer,». lliSli. L». u. »l. Mai.

Staatsarchiv Zürich. U»gebu»dc»cAbschirdr.

Gesandte: Die nämlichen wie in Nr. 336.

Der geheime Abschied der gegenwärtigen katholischen Confcrcnz hat vorgesehen, daß die Nachschlage z»l

Organisation der Streitkräfte jenseits des Hummelwaldes nicht dem Abschied selbst einverleibt, sondern dap

diese Beschlüsse in gesonderten doppelten Aufzeichnungen, von denen eine bei den geheimen KricgSsachc" Z"

Luccrn, die andere vom Fürstabt von St. Gallen aufbewahrt wird, protokollirt werden. Denn diese Rath

schlägc, so heilsam sie an sich sind, werden zum lautern Gift, wenn auch nur das mindeste davon vcrla»tc>'

sollte. Die erste Grundlage eines Planes zur Behauptung der Landschaften jenseits des Hummelwaldes ist

die möglichst genaue Kenntniß der feindlichen Streitkräfte. Zürich stellt ungefähr 12,006, evangelisch Glarus

4666, Außerrhoden 5666, Thurgau 6666, die Stadt St. Gallen 800, die Landschaft St. Gallen bei 330

und Rheinthal bei 1300 Mann Truppen. Gegen diesen Feind ist zu retten die Landschaft am ober» Zürichs

das Gotteshaus St. Gallen sammt der Landschaft, Thurgau, Nhcinthal, katholisch GlaruS, Appenzell und der

Paß über den Hummclwald. Da der Fürstabt hiebet am meisten bethciligt ist, indem er nicht nur scinc In»

vor dem Ucberfall durch die Widersacher sicher zu stellen, sondern auch noch darüber hinaus Hilfe zu lcisü"

hat, läßt sich das, was ihn drükt, hier nicht bergen; die Evangelischen im Toggcnburg sind ein starker D»"

im Fuß, die Stadt St. Gallen aber das gefährlichste Geschwür mitten auf dem Herz. Dieser Dorn k""'

nicht wohl anders ausgezogen werden, als durch Wcgführung von 600 bis 800 Mann evangelischer Trupps

die durch wenigstens halb so viel Boll aus den katholischen Orten, Honig für Gift, crsezt werden. T>

Wcgführung konnte so veranstaltet werden, daß Uznach und Gastcr von oben, und das st. gallische Uutcra

von unten auf anrüktcn und Schwyz kraft Landrcchtö den Zuzug verlangte. Dabei könnten, um den cn

Argwohn zu benehmen, einige hundert Mann von beiden Religionen ausgehoben und da und dort dls

werden; auf diese Weise würden die zurükblcibcndcn Evangelischen geschwächt und schadlos gemacht.

800 Mann der Stadt St. Gallen sind in der Religion vcrpicht, tragen den Kopf auf hohen Achsel»/ 'h"

sind die Schuhe zu eng, das Volk ist reich, der Bürger steht nicht übel, und diese mit Mauern, Thür'

und Gräben geschüzte Stadt drükt schwer auf den Leib. Wenn es sich fragt, wie diesen Stein abw» i '

kann keine Rede davon sein, das Gotteshaus ohne Garnison zu lassen. Im Jahr 1656 sind unvcr>»cr

Dinge gegen 450 Mann aus der Pfalz, Genf, Neuenbürg in die Stadt geschafft worden; ein gleiches

wieder versucht, und auf diese Weise die Landschaft da und dort durch Ausfälle beunruhigt werden.

Besezung des Klosters mit 5- bis 600 Mann würde diese Ausfälle vereiteln und die Kräfte der Stadt

und den Zuzug fremder Mannschaft vcrunmöglichcn, und vielleicht Stadt und Gotteshaus zu einer »eu ^ ^

Stellung nöthigen. Wenn in dieser Weise der Abt von seinen schmerzhaften Wunden geheilt wäre,

Arbon und Bischofzcll besczcn, wenigstens 1000 Mann nach Wyl und 200 Mann in die Stadt und

Frauenfeld verlegen. Dabei müßte aber die Hilfeleistung rascher vor sich gehen als 1656, damit >»a"



Mai lüök. 617

überfallen werde, bevor man vor dein Ucberfall gewarnt wordein Wenn noch 150 katholische Thnrgauer nach
Cronenfeld gebracht werden können, fällt die Detaschirung der 200 st, gallischen Soldaten nicht schwer. Ferner
sollten dann die Schlösser Sonncnbcrg, Spicgclbcrg,das Thal vom Lommis und Spicgclberg bcsczt werden,
lttdcni da ungefähr 800 Mann nahe beisammen stehen. Da aber mit einer schlecht- oder unbewaffneten Menge
">chts auszurichten ist und die Verfügung, daß die Landgrafschaft sich selbst bewehren müsse, der evangelischen
Mehrheit das Messer in die Hand drükcn würde, bleibt nichts anderes übrig, als die dortigen Grundbcsizcr
i"r Anschaffung der Waffen in eigenen Kosten, die zur Linderung der Schmerzen snccessiv geschehen könnte,
anzuhalten. Wenn man noch 200 Thnrgauer mit 200 Mann aus den katholischen Orten austauschen könnte,
lvürdc dies der Sache ein größeres Ansehen geben, und man vermeinte, den Zürcher« den frühere Male
gewonnenen Vorthcil auö den Händen reißen und Thurgau im Gehorsam erhalten zu können. WaS das
Einthal betrifft, so ist hier nicht viel zu befürchten, da Außerrhodcn nicht herzhaft ist und Rorschach und
b" Rcichsbodcn angrenzen. Obcrricd sollte etwa 200 Mann zur Garnison des Gotteshauses St. Gallen
stell«,; Sax und Wcrdenbcrg sind nicht stark zu fürchten; rathsam wäre vielleicht die Bcsezung von Rosen-
bg und Grimmcnstcinmit 100 Mann. Wenn auch Außerrhodcnzwei Mal so viel Einwohnerzählt als
^»„crrhodcn,so ist doch eine Ucbcrrumpclnng des lcztcrn nicht sehr zu befürchten.DaS Gelände von Außcr-
ehvden ist sehr schmal und zieht sich sehr in die Länge, so daß eine Vereinigung der Streitkräfte, zumal
^'"'lich, nicht leicht möglich und unschwer zu verhindern ist. Der katholische Landcsthcil ist zusammenhängend
""b gut gelegen. Katholisch GlaruS muß sich selbst rathcn, den» sie zu schüzcn bedürfte cS an sich schon einer
^"zcn Armee. Die Behauptung dcS Passes über den Hummclwald scheint dem Ausschuß unerläßlich, da
durch denselben die Vereinigung von Zürich und Glarus verhindert und Uznach und Gastcr ein sicherer Rükcn
Wbcn, ferner der Paß nach de», Reiche gesichert und dem Fürstabt für sclbstständige OperationenLuft
Erschaff; wird. Den Neubau eines KornmagazinS in Wyl findet man nicht gerade nöthig, da in dem fürstlichen
H°f, dem Rathhaus und der Hcrrcnstube gegen 6000 Mütt Kernen aufgeschüttetwerden könnten. Dieses
^"gazin sollte auch noch 800 Fäßlcin bayerisches Salz, 200 Ccntncr Pulver und 100 Ccntncr Blei auf¬
bahren. Die Ausstattung dieses MagazincS soll den Geistlichen, Klöstern und Stiften und den benachbarten
^^lchtShcrrcn Überbunden werden. — Diese Vorschläge eines Ausschusses werden nun sämmtlichder ganzen
^ssion vorgelegt. Diese findet die Angaben über die feindliche Macht im Allgemeinen richtig, der aber nicht
''"r die Streitkräfte der Katholischen jenseits des HummclwaldcS, sondern auch noch die Truppen der Orte
b, Schwyz, Untcrwaldcn und Zug cntgcgcngcsezt und durch eine allfälligc Diversion von den Frciämtcrn
b der Grafschaft Baden aus unterstüztwerden sollen. Als Hauptgrnndsaz wird aufgestellt, daß so bald mit
^'Uch gebrochen wird, sämmtlichc katholische Streitkräfte sammthaft und im gleichen Moment zu den Waffen
?be>, und den Kampf beginnen. Alle diese Abrcdungc»sollen aber nicht etwa bloß auf dem Papier stehen,
^."bern aufrichtig und getreu ausgeführt werden. Der Vorschlagder Wcgführung eines Thcilö der evange-
'bn Mannschaft auö dem Toggcnburg erscheint sehr klug, aber schwer ausführbar; denn es frägt sich, wie
'kse Volksauöhebungauf erfolgte Mahnung von Schwyz und dcö Abts hin vor sich gehen solle und könne,
b stellt sich die Sache so vor: So bald die Ruptur erfolgt, marschirt Schwyz gegen Toggcnburg und
M)rt dcn Zuzug nach Inhalt dcö LandrcchtS, der vom Abt bewilligt und befohlen wird, welcher selbst vom
""m»t aus anrükt, um die Aushebung von 1600 Mann zu untcrstüzcn. Wenn der Auszug stattgefunden
b solle» die katholischen Truppen contrcmandirt, die evangelischen aber vcrthcilt und in die einzelnen Orte
^bcht und als Geiseln bis zum erfolgenden Frieden anständig gehalten werden. Die Formalität dieses Actes
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selbst muß sich aus der Zeit und den Umständen selbst ergeben; der Ausführung selbst aber müssen du

st. gallischen Beamten vorarbeiten. Eben so viel Bedenkens gibt die Frage, wie die aus dem Land ZU

führenden evangelischen Toggcnburgcr zu versorgen und zu verthcileu wären, da ein solcher Handschlag bc>

ihren Glaubensgenossen einen halb verzweifelten Uninuth und Widerwillen erzeugen müßte. Wenn der AmclM

fehl ginge, würden der Schaden und die Gefahr doppelt groß sein, und es wäre bei der Erregtheit und dem

Eifer der katholischen Unterthancn kaum zu vermeiden, daß ihnen nicht da und dort Schimpf und Schmach

und vielleicht gar der Tod zu Theil würden. Nachdem alle Gründe für und gegen in drei Sizungc»

abgewogen worden, wird endlich einhellig beschlossen, daß die Abführung in der vorgeschlagenen Weise vor

sich gehen soll; 256 wäre» in Luccrn, 260 in Uri, 156 in Schwyz, 166 in Untcrwaldcn und 166

Solothurn zu intcrnircn und daselbst zu ehrlicher Arbeit anzuhalten, und nach Abschluß des Friedens in dM

Heimat zu entlassen. Die Borschläge betreffend die Stadt St. Gallen und Thurgau werden gutgeheißen, bc>

lezterm mit dem Zusaz, daß man trachten solle, die Waffen nicht den einzelnen Personen cinzuhändigc»,

sondern dieselben auf den Sammclpläzcn zu verwahren. An die Anschaffungökostcn sollen die Geistlichen ihrc

Beiträge geben. Zu dem Zwck ist nächstens eine Aufnahme über den VcrmögcnSstand der Klöster »»

Thurgau zu machen und einzusenden, um darnach die Reparation vornehmen zu können. Im Schloße ZU

Fraucnfcld ist ein Brunnen zu graben. Im Fernern wird genehm gehalten, daß aus dem Hof Oberried

einige Mannschaft in das Gotteshaus St. Gallen gezogen werde. Jnncrrhodcn und der Abt sollen sich

ständigen über die im Kriegsfall einzunehmende Stellung und über die Maßnahmen, die «»katholisch^

Appenzeller im Zaum zu halten. Was katholisch Glarus und SarganS thun und wie eines daS andere

retten könne, soll dcS Nähern auf der Confcrcnz zwischen Schwyz, GlaruS und den Amtleuten von Sarga

besprochen und festgestellt werden. Ebenso werden die nöthigen Anordnungen über die Bcsezung und Sicher»'^

dcS Hummclpasscs in erster Linie der Sorgfalt des FürstabtcS anvertraut. Die Vorschläge betreffend "

Magazin in Wyl werden gutgeheißen.

Rechnungsconferenz der Städte Berit und Freiburg betreffend ihre gemeinsamen Vögten'»-

Murten. 7». bis 14. Juni.

Staatsarchiv Bern. Freiburger Abschiebe Bd. U, S. 1,7«!.

Gesandte: Bern. Abraham Tillicr, alt-Benncr; Emanucl Steiger, Wälsch-Sekclmcister, beide

täglichen Raths. Freiburg. Rudolph Fiva, Gcncraleommissär; Karl Keßler, Sckclmcistcr; NiklauS Bondcrn'6 ,

Stadtschrcibcr.

a—i»i». (S. u. d. Vogtcicn.) »». Die Gebrüder Chollct von Freiburg bitten, sie wegen d6 ^
Milden ihnen beschlagnahmten Schafe und der daraus erwachsenen großen Kosten gelinder zu halten

nicht entgelten zu lassen, was der Wittwc Mvratcl vor Jahren auf Freiburgcrgcbict widerfahren. D»

sandten von Bern erklären, daß diese Angelegenheit einzig vor ihre Obern und nicht hicher gehöre.

(S. u. d. Vogtcicn.) ine. Freiburg schlägt bezüglich der langjährigen Zollstreitigkcitcn vor, beiderseits

wieder auf die alten Ansäze zu stellen und so den Anständen ein Ende zu machen. »,»» und >»!»>' ^
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fvrtzusczcn habe; die Orte haben nun zu bestimmen,wo die Magazine angelegt werden sollen. Auf diese
tröstlicheAntwort bcharrt man rüksichtlich der Anlegung der Magazine bei den frühem Abschieden, nämlich
daß eines zu Luccrn, das andere bei Arth und das dritte jenseits des Hummelwaldcö bei Wyl errichtet
werden soll. Lucern wird ersucht, mit dem Nuntius zu reden, daß die geistlichen Korporationen, denen die
Verwaltung der Früchte verbleibe, zum Bau der Magazine angehalten werden; gleichzeitigsoll aber in
^cmäßhcit der Abschiede auch auf die Anlegung eines Geldvorrates gedrungen werden. Ferner wird auf die
Vvthwcndigkcithingewiesen, den Gotteshäusern anzuzeigen, an welches Magazin sie ihre Ablieferungenzu
wachen haben; Luccrn übernimmt, von den Amtleuten von Fraucnfcld den schon früher verlangten dieöfälligcn
bricht einzuholen. Endlich wird Lucern beauftragt, mit dem Nuntius zu reden, in wie weit er auch andere
^"stlichc in Mitleidenschaftzu ziehen gesucht habe und darauf zu dringen, daß auch gegen diese die nöthigcn
schritte gcthan werden. «. (S. u. Sargans.) «I. Da Zürich wegen der AnHaltung zweier spanischen
Soldaten bei der Faloppia und wegen der gewaltsamenWegnahme von Schweinen bei Clivio eine andere
Viciitting geäußert hat, als die von Luccrn den Orten vorgeschlagene, und da man allgemein in der Ucbcr-
^»gung ist, cö können solche Anstände nur durch eine Grenzbcrichtigung, beziehungsweise durch den mit
Viailand zu haltenden Zusammentritt beseitigt werden, so findet man allerseits nöthig, bei dem spanischen
sandten und dem eidgenössischenAgenten in Mailand darauf zu dringen, daß Mailand einmal zu dieser
Unterhandlung Hand biete, und zwar, wenn möglich, schon im Frühling; da aber einige Orte nicht instruirt
ch>d, so wird die Sache aä röleronclum genommen.« - (S. u. Thurgau.)

Man sehe auch in dem Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten-

^«dnrafschast Thürk«,«. v. Art. 242. Znstizsachen, Recht, Gericht.
^rasschast Sargans. o. Art. 312. Verschiedenes.

Zu ». Die Orte llri und Schweiz crthciltcn den 16. Februar ihre Zustimmung zu de» projcctirten
Missiveu. Staatsarchiv Lucern. Allg. Mich. Bd. I.XXXIII, f«I. N5.

350.

Konferenz der evangelischen Orte.
Aarau. 4. u. 5. April. (25. u. 26. März a. K.)

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. 7S, toi. »S.

Gesandte: Zürich. Heinrich Eschcr, Bürgermeister; Johann Ludwig Wcrdmüllcr, Statthalter. Bern,
^naiuicl von Graffcnried, Benncr; Johann Friedrich Willading, dcS Raths. Evangelisch - GlaruS.
^hann Heinrich Zwicki, Landammann. Basel. Christoph Burkhardt, Obcrstzunflmcistcr. Schaphausen.
^Hannes Köchlin, Statthalter; Johann Heinrich Schalch, Sckclmcistcr; Johann SpciScggcr, Stadtschrcibcr.
ladt St. Gallen. (Entschuldigt.)
Die Veranlassung zu dieser Confcrcnz ist ein Anstand zwischen dem Obcramt der Landgrafschaft Ncllcn-
und dem Stande Schaffhauscn. ». Die Stadt St. Gallen entschuldigt ihre Nichtvcrtrctung an der

Efferen;, I» ei„cm zweiten Schreiben eröffnet sie, statt dcö ihr nach der vicrstädtischcn Scala obliegenden
wüingcnts von 156t) Guldcn an die SustcntationSkostcndcr französischen Flüchtlinge werde sie eure frei-
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Gebühr von Zürich aus Namens sännntlichcr Orte gegen den Gesandten und gegen den König selbst werde

verrichtet werden, v. Auf Ansuchen des ProvincialS der Capucincr der schweizerischen Provinz wird der fran¬

zösische Gesandte schriftlich um seine Verwendung angegangen, daß den Capucincrn aus der Champagne nicht

erlaubt werde, in Straßburg oder im Elsaß eine Niederlassung zu errichten, indem die Patres der schweizerischen

Provinz daselbst vollkommen befriedigt haben und die Niederlassung von Religiösen gleichen Ordens, aber von

ungleicher Sprache, Sitte und Subordination eher Verwirrung als Nuzcn verursachen würde. «I. Luccrn

»stattet Bericht über die Unterhandlungen, welche cS rüksichtlich der Anlegung von Vorräthcn der Geistlichen

bei dem Nuntius mit Abgeordneten der Stifte Münster, Freiburg, Solothurn, Zurzach und Baden, sowie mit

dem Secrctär der bencdictinischcn Congregation und mit dem Prälaten von St. Urban gepflogen hat; die

weltlichen Stifte haben eingewendet, daß über die eigene Erhaltung hinaus jährlich fast gar nichts bleibe;

auch die Bcncdictiner haben theilö Unvermögen vorgcschüzt, thcilS sich darüber beschwert, daß der Vorrath

uußcr ihren Klöstern anzulegen wäre; ebenso haben sie auf die bösen Konsequenzen bei den Protestanten hin¬

gewiesen; St. Urban habe sich zu einem Beitrag nicht widrig gezeigt. Dieser Bericht wird verdankt und

luccrn ersucht, sich in Sachen weiter zu bethätigcn. Dabei wird auch des Gerüchtes erwähnt, als wollen

verschiedene Orte dieses Vorhaben fallen lassen und als werde cS allein von Luccrn betrieben; ans den

allseitig eröffneten Instructionen stellt sich aber dieses Gerücht als unwahr heraus und wird daher neuerdings

beschlossen, dieses Unternehmen dnrchzusezen. Frciburg eröffnet ebenfalls, ihm sei von seinen Geistlichen erklärt

Worden, cS werde auS der Sache nichts werden, weil nur der dortige Stand solches betreibe; die Obrigkeit

kehre sich aber an solche Reden nicht, sondern werde einschreiten. Allgemein verwundert man sich über diesen

lebhaften Widerstand der Geistlichen, deren Sache gerade wäre, die Obrigkeiten, falls sie hierin saumselig

Ovaren, zur Thätigkcit anzuspornen; zeige doch die Erfahrung, daß 1656 die Kornvorräthe der Klöster gerade

bazu gedient haben, den Unkatholischcn fettes Proviant zu liefern. Die Einwendungen gegen die Lage der

Magazine in Luccrn, Arth und Wyl seien durchaus unbegründet. Noch mehr beschweren sich aber die Klöster

''ber die Kosten des Baues und der Verwaltung der Magazine. Diesem entgegen eröffnet Schwyz, es werde

»» den Bau des MagazincS in Arth ein Namhaftes an Holz beisteuern; auch werde ein naher Steinbruch

bw Kosten erleichtern. Hierauf wird beschlossen, mit dem Nuntius nochmals zu confcrircn und alle Mannö-

wid Fraucnklöstcr, an die man bisher nicht gelangt ist, in Anspruch zu nehmen. Wallis belobt das Vorhaben

b» VII katholischeil Orte und versichert, daß seine Obrigkeit in gleichem Sinne handeln würde, wenn der

P»>,tü,s bei ihr den Anstoß dazu geben wollte. Solothurn erwähnt, eS müsse ans gute Vcrthcidigung der

Ttadt Ölten Bedacht nehmen, weil die Hilfsvölkcr des Bischofs von Basel nur dort zum Wohl der

katholischen verwendet werden können, lind hofft daher, man werde diesen Ort in Nüksicht auf die Auf¬

bewahrung des Vorrathcs auch bedenken. Von der an den Nuntius gcschiktcn Abordnung wird am folgenden

^g berichtet, derselbe halte an diesem Werk durchaus fest; es handle sich, wie er gesagt, nur um die Form

bv ersten Anstoßes; demgemäß wolle er an alle Gotteshäuser dr-weio korts schreiben, daß sie für dieses Jahr

^» zwanzigsten Thcil der Frucht in ihren eigenen Klöstern, dies Mal für sich selbst, ans die Seite legen;

'»zwischen könne man sich bcrathcn, wo man die künftigen Annaten sicher verwahren wolle; wo die Klöster

Mk gelegen, könnte man ihnen die Vorräthe belassen, wo dieselben aber auSgcsczt und dem Wolf im Rachen

^'gw, müßte man sie an cincm dritten Ort verwahren; Schwierigkeiten biete allerdings der Ball und die

^»Wallung der Magazine, sowie die Repartition zwischen den wirklichen Eigcnthümcrn; er wolle nun für

^'» Mal mit der Bciscitclcgung des zwanzigsten ThcilS den Anfang machen und über den Erfolg an Luccrn
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Conferenz der VII katholischenOrte.

Lucer»». 0. u >0. Juni.

Staatsarchiv «ucerii. Mg, Absch, Bd. I.XXXIV,k°1.124,

Gesandte: Luccrn. Rudolph Mohr, Ritter, Schultheiß und Stadtvcnncr; Johann Rudolph Dürlcr,
Ritter, alt-Schultheiß und Pannerhcrr; Johann Martin Schwytzcr, Statthalter und Obcrzcugherr; J»st
Dietrich Balthasar, Oberst-Stadtwachmcistcr lind des Raths. Uri. Jost Azarias Schmid, Landammann;
Anton Schmid, alt-Landammann und Gardehauptmann;Joseph Anton Püntiner, Statthalter. SchwYZ'
Rudolph Schindler,Landammann;Johann Victor Schorns, Landschreiber. Unterwalden. Niklaus I»»
feld, Landammann, und Johann Wirz, alt-Landammann und Landöhauptmann von Obwaldcn; Franz Achc^
mann, Landammann von Nidwalden. Zug. Beat Kaspar Zurlaubcn,Ritter, Annnann; Josue Jten, des
Raths. Freiburg. (Entschuldigt).Solothurn. Urö Suri, Stadtvcnncr und des Raths.

Gemäß der auf der Tagsazung in Solothurn getroffenen Abrede besannnclt sich die Conferenz, um über
die Geschäfte der nächsten Jahrrcchnungstagsazung Vorberathung zu pflegen und sich über die auf den Ee>u
ferenzen vom Deccmber 1695 und Mai 1696 behandelten Angelegenheiten zu besprechen. ». Da unter dc>»
lcztcn Nuntius Conti die Unterhandlungen so weit gediehen, daß die Geistlichen ihr Einkommenverzeichne
und den zwanzigsten Thcil desselben in Geld und Früchten zum Besten der katholischen Interessen verfügbar
halten sollten, ohne daß jedoch über die Vollziehung den Orten die verheißene Mittheilung gemacht wordc»
wäre, was man zwar der unerwartet schnellen Abreise des Herrn Nuntius Corti zugeschrieben, so wird bc^
schloffen, dem nun angekommenen Nuntius Julius Piazza, Erzbischof von RhoduS, durch eine Abordnung dg
Angelegenheit zur Beförderung zu empfehlen.H». Der neue Nuntius, dessen Creditiv vom 25. Jan.
datirt, wird nach alter Hebung in die Sizung abgeholt. Er versichert die katholischen Orte der besonder»
Gewogenheit des Papstes und sagt seine eigene Dicnstbercitwilligkcitzu. Sein Vortrag wird durch
Abordnung verdankt und damit die Versicherungtreuer Anhänglichkeit an den hl. Stuhl verbunden. <-» ^
vom Nuntius in seinem Vortrag berührten Gefahren, welche dem katholischen Wesen drohen, führen auf ^
Betrachtung, in welche Noth die Katholischenbei einem Bruch mit den Unkatholischen versezt würden, w"»'
durch einen plözlichcn Ucberfall Rappcrswyl, die dortige Brüke und daö Hurdcncr Feld zusammen, oder c>»
oder das andere weggenommen werden sollten. Obschon man die Gründe nicht mißkennt, welche von
Befestigungder Stadt Rappcrswyl abrathcn, findet man doch allgemein, cS sollte wenigstens daö Sch^
das bei Niedern, Wasserstandbei der Brüke sich zeigende Jnsclchcn und daö Hurdcncr Feld in etwclchen Ag
theidigungöstandgcsezt werden. Die daherigen Vorkehrungenzu begutachten, wird den Schirmortcn der S >

RappcrSwyl empfohlen. In Bezug auf die erforderlichen Mittel stüzt man sich auf die nculichcn Vertröstung
Roms, wie solche auch schon 1657 gegeben worden sind. Da von der Erhaltung RappcrSwylö auch
Behauptung des Passes durch den Hummclwald und die Verbindung mit den Katholischen gegen Wyl ^

abhängt, wo man ohnedies ein Magazin anzulegen beabsichtigt, welches einige Befestigung erheischt, s» g
beschlossen, dieses wichtige Augenmerk in den Abschied zu nehmen und hievon dem Abt von St. ^
Hufs einsichtiger HandreichungMitthcilung zu machen, und zwar um so mehr, als sich bei dem jüngst
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Geheime Konferenz der sämmtlichen katholische» Orte und Wallis während der Jahrrechmings-
Tagsaznng zn

Baden. liiM, Juli.

Staatsarchiv Zürich. Ungkbuiidcnc Abschiede.

Gesandte: Die nämlichen wie bei der Tagsaznng.

Luccrn fragt an, was die Orte behufs Vollziehung des leztcn Abschieds von Luccrn, bezüglich der

Befestigung von Rappcrswpl, Frciburg lind Ölten, des VorrathsmagazinS in der st. gallischen Landschaft

u. s. w. beschlossen haben. Luccrn selbst erklärt, seinerseits bereits eine namhafte Summe für allerlei Kriegs-

vorräthe verwendet zu haben. Die Schirmorte von RappcrSwyl eröffnen, sie hätten sich mit der Sache

wirklich befaßt und beschlossen, das Schloß daselbst zu befestigen, die Brükc zu verwahren und einige Flöße

in Bereitschaft zu halten. Zu dem Ende haben sie den französischen Ambassador um Zusendung eines gcschiktcn

Ingenieurs ersucht, damit dieser den Ort in Augenschein nehme und die nöthigcn Baupläne und Kosten-

Voranschläge mache, um darnach die Aufbringung der nöthigcn Mittel in Bcrathung ziehen zu können.

In lezter Hinsicht wollen sie durch den Nuntius den Papst um eine Beisteuer angehen. Schwyz fügt noch

bei, eö beabsichtige auch die Secufcr auf seiner Seite zu verwahren, damit die Zürcher nicht so leicht anländcn

können. Freiburg hat durch einen berühmten Ingenieur einen Bcfcstigungöplan fertigen lassen, der auch

andern namhaften Ingenieurs vorgewiesen und von diesen gutgeheißen wurde. Laut diesem Plane solle ein

Bollwerk für sich allein über fünfzig Klafter hoch werden, durch welches nur ein Thcil der Stadt beschirmt

würde; mit Rüksicht auf die dahcrigen unerträglichen Kosten sei aber der Rath noch nicht entschlossen, ob er

die Stadt befestigen oder außer derselben ein Schirmwcrk aufführen wolle. Solothurn hat die Hauptstadt

schon in Sicherheit gesezt, und ist zu Gutem der übrigen katholischen Orte bereit, eine namhafte Summe

auszugeben, um Ölten in bessern VcrtheidigungSstand zu sezcn, für welchen Fall ihm aber Beihilfe an

Munition, Proviant und Mannschaft zu leisten wäre. Was die Mannschaft betrifft, glaubt Solothurn, der

Bischof von Basel sollte im Kriegsfall 15l)l1 Mann nach Ölten legen. Der Fürstabt von St. Gallen ist

bereit, an einem bequemen Ort ein Vorrathömagazin zu errichten, er verlangt aber hiefür die Hilfe der

Geistlichkeit im Thurgau, deren Beiträge, wie früher schon verabschiedet, in keinen gelegenem Ort abgeführt

werden könnten. Ebenso ist der Abt bereit, die nothwendigen Befcstigungswcrkc, für welche demnächst ein

tauglicher Ingenieur berufen werde, auszuführen; als der geeignetste Ort erscheint vorderhand Wyl. Wallis

ersucht um etwelche Provision für seine Mannschaft und wünscht zu vernehmen, in welcher Weise eS im

Kriegsfall vorgehen solle, ob cS sich mit Frciburg in Verbindung zu sezen, oder eine Diversion zu machen,

oder die Berner an verschiedenen Orten anzugreifen habe. Die gesammte Confercnz findet, es sei überaus

viel an der Behauptung von Rappcrswhl und dcS Passes durch den Hnmmelwald gelegen; wenn das eine

oder andere verloren geht, ist die Verbindung von Zürich und Gleims nicht mehr zu hindern, und der Abt

und Jnncrrhodcn sind von den übrigen katholischen Orten abgeschnitten. Ebenso nothwcndig wird die

fcstigung der Stadt Frciburg gefunden. Statt der Verbindung von Wallis mit Frciburg, die schwer z"

bewerkstelligen wäre, hält man für besser, wenn Wallis entweder durch Einfälle an verschiedenen Orten
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^ ^icses wird, gegenüber einigen Bedenken, vorzüglich anö dem Grunde beschlossen, weil sich auch bereits
g katholischen Orte schriftlich dafür ausgesprochen haben. Demgemäß wird die Tagsazung auf den

^stgcskjt und Basel beauftragt, über daö dortscitS Vorgefallene ein Memorial abzufassen und Zürich
^ ' )cilcn, welchem dann obliegt, alle übrigen Violationen spccificirt zu verzeichnen und gehörigenOrtS
^>»gtlM,„g Vorsorge für die Zukunft zu verlangen. I». Angesichtsder steten Kriegszuständean der
erkl"'^ fortgcscztcö trcucö Allfschcn.Die im eidgenössischen Schirmwcrk begriffenen Orte
von kn allen Thcilcn nachzukommen, finden aber für einmal angezeigt, daß eine eidgenössische Wache
Ta Mann aus jedem Ort nach Äugst verordnet werde; ein bezüglicher Antrag soll der nächsten
crs-b ^"'^ lMiacht und von ihr entschieden werden, ob eine nochmalige Abscndung von KricgSräthcn nöthig
EittiVt, - ^oangelisch Glaruö nimmt diesen Beschluß nä roksroiulumund wird Zürich baldigst seine
kW«/nütthcilcn, ob es sich an dem Schirmwcrk auch bcthciligcn wolle; Appcnzcll-Außcrrhoden hat
^ross ^ Bereitschaft, dcö SchirmwcrkS halber aber entschuldigt cS sich. «. Die Gesandten von
n»dr ""d der Gcncralstaatcn stellen der Confercnz in einem vom 17. Februar datirtcn Nkemorial
u»d ^ augenfälligen Interesse der Sicherheit der Eidgenossenschaft, die von Frankreich
by»j-. beabsichtigte Communieationslinie, wodurch die Eidgenossenschaft von dem Einfluß des bour-
daß "klcn Seiten eingeschlossen»vürdc, zu verhindern, waö gerade dadurch geschehen könnte,
des rdes Schreibensdes kaiserlichen Gesandten vom 14. Februar zu gcmcinsamcr Verteidigung
^crde Reiches und der eidgenössischen Nachbarschaft ein bedeutendes eidgenössisches Corps bewilligt
rKosten der Werbung und des Unterhaltes »verde die Königin und die Verwaltung der

brüstt ^ ^"^cl bcitragcil und eine vortheilhaftcCapitulation anbieten. Da hierüber Niemand
zu ^ wird der Antrag den Gesandten verdankt und versprochen,hierüber den Obrigkeiten Bericht
über m gleicher Weise wird dem kaiserlichen Gesandten in Betreff eines durch Oberst St. Saphorin
^isttlick ^ ^^leric eingegebenen Schreibens geantwortet.Ein Schreiben des lcztcrir, als Subdclegirtcn dcö
des Gesandten, vom 19. Februar, welches auf den Schuz der Waldstädtc, der Stadt Constanz und
d°>n wird aü i-ekvronüumgenommen; die meisten Orte erklären indessen, eS beim Abschied
Masseur ^otobcr bewenden zu lasscir. «K. Wallis crwicdcrt auf daö von der lcztcn Tagsazung dorthin
^nsche betreffend den in Gemäßheit des Abschieds von Wyl von 1647 schuldigen Zuzug, es
^)altc>, vormaliger Uebung zu derlei Versammlungen auch berufen zu werden, oder den Abschied zu
Bcrcith,,, ^ Häupter und Räthc gemeiner III Bünde hinwieder schlagen über den verlangten Zuzug eine
^ Sckl ^ """" drittelt Orte vor. Hierüberwird befunden, man solle den Walliscrn in Ucbcrscndung

ähnlichen Fällen entsprechen, oder sie nach Gestalt der Sache selbst einladen. Man ist
i'Niucrhj,, ^ Zürich der Republik Wallis von der Einberufung der nächsten Tagsazung Kcnntniß gebe,
^stellt daß Luccrn hiczu seine Zustimmung auch crthcile, wobei dann Wallis anheinr-

Wuitsch der Tagsazungselbst vorzutragen. Daö voir Zürich wohlmeinend proponirte
^^sa», ^ ^'bon an die evangelischenBündncr wird auö besorgenderJalousie der Katholischen nicht
^ ^r„cr„ Gesairdtc von Biel empfiehlt bei diesem Anlaß daö Interesse seiner Committcntenan

^ Buchung der Tagsazungen, worauf ihm die Versicherung aller eidgenössischenAffectiv» crthcilt
^w>g eiiics ^"^g""g Berns wird beschlossen, den früher ncl rokoionäum genommenen Antrag zur Ein-
^ßicic» großen LandschirmS von der Nordgrcnzc des Nhcinö durch Bünden, die wälschcn

' W, Neuenbürg tiitd die biSthum-basel'schcn Lande bis wiederum an den Rhein in die
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im Auge zu behalten; denn damit würde der IV Schirmortc Burgrccht zu Wyl und das Landrccht v?»
Schwyz und GlaruS mit Toggcnburg zu Boden geworfen und den Fremden der Weg in'ö Land gcöff»^
Es sei also nicht außer Acht zu sezen, daß mau bei allseitiger Bcsuchuugder Tagsazung diesen und ähnlich^
Zweifeln auf den Grund kommen solle. Schwyz und Obwaldcnnehmen diese Erörterung in den Absch^'
Die Antnwrt des savoyischcn Gesandten auf die Rcclamation rüksichtlich der Erstattung der BundcSfrüä)^

der Reintegration der schwarzen Stäbe und des damit verbundenen Ranges wird abgelesen; es ergibt sich dan'^
abermals, daß der Herzog unter neuem Datum den alten Vorwand der Unmöglichkeitder Bezahl
auffrischt und spätere Befriedigung verspricht. Man findet daher nöthig, auf den alten Prätcnsionen, auf ^
Forderungen des Regiments Ulrich und auf der Reintegration der schwarzen Stäbe und des damit verbünd^
Rangs zu insistircn. Demnach wird dem Gesandten geschrieben, wenn der Herzog der eidgenössischen Rccr»^
sicher sein wolle, müsse er, der Gesandte, die so lange verschleppte Befriedigung auszuwirken sich angc^'
sein lassen. Der Garde in Turin wird hicvon Kcuntniß gegeben und ihr empfohlen, die Beweise wcgc»
Gebrauchs der schwatzen Stcklcin schleunig beizubringen. Dem Sccrctär de Coux wird alles ^ri'I
vcrdcutct, wenn man dortscitö den Eidgenossen nicht besser entgegenkomme, werde man nicht mehr im Sb'^

sein, die Landsgcmcindcn von Beschlüssen abzuhalten, welche dem Dienste des Herzogs sehr übel ausschi^
könnten. Q In einem Schreiben vom 12. Februar verlangt der kaiserliche Gesandte zur Verhinderung ^
zwischen Frankreich und Kurbayern vorhabenden Communicationölinic einige eidgenössische Völker in
Dienst zu erhalten; in einem zweiten vom 28. Februar bcharrt er auf der erwähnten Werbung, bemerkt
dieser Zuzug solle zur Bcschüzung des angrcuzcudeu römische» Reichs und der vordcröstcrrcichischen
verwendet werden. Im Fernern wird verlangt, daß die Anstände in Betreff der Erbcinung, und
die Frage, welche Länder in derselben begriffen seien, behufs Feststellung des Begriffes der TrauSgressionc»^
Rcchtsstand unterworfen werden. Da aber diese Schreiben nicht zeitlich genug eingegangenwaren, baß
Orte darüber hätten Instruction crtheilcn können, wollen es einige bei dem bewenden lassen, was ^
Obrigkeiten rüksichtlich der Beschirmung der vordcröstcrrcichischen Lande schon zugesagt haben, und
einige bereits Volk dortscitS im Dienste haben; andere Orte halten es für bedenklich, die cidgcnöM.^
Zuzüge für das römische Reich verwenden zu lassen, da solches in der Erbcinungnicht begründet>"'b
früheres Beispiel hiefür aufzuweisen sei. Da aber ohne Zweifel dieses Ansinnen auch an die evang^^.
Orte gestellt worden und dermalen katholisch Glarus, Freiburg und Solothurn und der Abt von St.
nicht anwesend sind, wird die Sache uä rolorMäum genommen, in der Meinung, daß auf nächst^
sazung darüber zu reden sei. Mit Mißfallen wird aber auö dem KrciSschrcibcnhervorgehoben,baß ^
kaiserliche Gesandte den katholischen Orten die Fortsczung des mailändischcnCapitulats als VcrlcMl^
Erbcinung vorwirft und in den Rcchtsstand ziehen will. Man glaubt daher, diesen Vorwurf noch»>a^ .
der ehrbaren Welt widerlegenzu sollen. Was den Rcchtsstand betrifft, so findet man sehr bedenklich,
anzunehmen oder abzulehnen, lcztcrcS schon deswegen, weil er in der Erbcinung heiter vorbehalten^ ,
der Unglimpf der Ablehnung auf die Orte fallen würde. Die Annahme desselben aber wäre um so gesi^st '
als während der mehr als zwcihuudcrtjährigcnDauer der Erbcinung von diesem Mittel nie Gebrauch
worden sei. Ferner wird als auffallend bezeichnet, daß der kaiserliche Gesandte behaupten will, cS h'^ ^
Thurgau keine Gebictöverlezuugcnstattgefunden, während kaiscrlichcrscitö die eidgenössische Juriödictü'"^
dem Bodcnsee immer unterdrükt werde, und man darauf loszugehen scheine, durch verschiedene Acte lff"
»lassen einen Besizstand zu constatircn. Es wird daher auch in dieser Richtung nöthig bcf»»b^
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dcm Landvogt im Thurgau überantwortet werden, aber keineswegs in Ansehung des BcgchungöortcS,sondcr»
der That selbst. Weder den VII regierenden,noch den Malefizortcn stehen in den st. gallischen Landen Gc
und Verbot zu, und der Marchbricf von 1501 sei kein Landmarch-, sondern ein Malcsizmarchbricf. ^
eigentliche Landmarchbricfzeige klar, daß das hl. Kreuz in den Landen des Abtes und nicht im TlM»"
liege. Die Leute zum hl. Kreuz huldigen dcm Abt und schworen dcm Decan und Capitcl, und die
lcutc der IV Schirmorte zu Wyl beziehen von denselben, Malcfizsachcnausgenommen, den halben Thcil
Bußen, die andere Hälfte der Abt. Der BrcmgartcrAbschied vom Octobcr 1652 sei übrigens keine Entscheids
sondern eine gütliche Handlung, welche auf des Abtes Entgegenkommen beruhe. Es sei daher nicht bewiese»'
daß die Leute vom hl. Kreuz unter der Herrschaft der das Thurgau regierenden Orte stehen, und deswege'
komme ihnen auch das Privilegium der Bcsuchung des nächst gelegenen Gottesdienstes nicht zu,
denn auch das Bcgräbniß in Ncukirch nie erhalten haben. Bezüglich der Natur des Geschäftes handle cs
nicht um die Ucbung der Religion, sondern nur um die Frage, ob die vom hl. Kreuz zu Ncukirch,
einem fremdeir Ort, ohne Wissen und Willen dcö Landesherr» einen bcsondcrn Gottesdienst einführen
Zürich verdankt hierauf die Bemühung der unbcthciligten Orte und bedauert, daß das Geschäft nicht habe
Güte beigelegt werden können. Es richtet daher an dieselben das Gesuch, auf nächste Tagsazung so ^ ^
zu erscheinen, daß das eidgenössische Recht walten könne. Wenn die mitregicrendcn katholischen Orte sich ^
zur Güte noch zum Recht verstehen, so verwahre es sich vor allen Folgen, und wenn der Status ^
verändert werden wollte, so müßte es Gewalt mit Gewalt abtreiben. Die beteiligten katholische
crwiedcrn, sie werden Zürichs Antwort ihren Obern mittheilcn und diesen überlassen, wie sie dieselbe ausne
werden. Sic gedenken zu keinen Anständen Anlaß zu geben; sofern aber von der Gegenpartei solches
müßten sie sich zum Voraus vor den Folgen verwahren. Das eidgenössischeRecht aber können sic
erwähnten Gründen nicht zugeben. Von den unbctheiligtcnOrten wird nun in offener Sizung daS
Bedauern ausgesprochen,daß diese Tagsazung für das obschwcbcndcGeschäft wieder unfruchtbar abgc ^ ^
sei. Die Eidgenossenschaft habe so viele Kosten gehabt, den Krieg von ihren Grenzen fern zu
nun scheine er im Vatcrlande selbst entstehen zu wollen. In heutiger Tagsazung habe man wohl»"" ^
Gedanken eröffnet, wie unter den fremden Mächten der Friede vermittelt werden könnte; ob es »W ^
nothwendiger und ersprießlicher sei, zuerst alle Zwistigkcitcn unter den Orten selbst zu heben zu l»chc»' ^
den fremden Mächten ein gutes Beispiel zu geben und den beabsichtigten Eröffnungen an dieselben
so bessere Aufnahme zu sichern. Daher werden sic bei der nächsten Tagsazung wieder Hand an
lege», und bitten die beteiligten Orte, ihren Obern Alles getreulich zu berichten, die Sache mehr zu ^ ^
als zu verbittern, das nächste Mal nicht mit so beschränkten Instructionen zu erscheinen, und iuzwilchc»'^
im Statu quo zu belassen. Leztcrcs wird von beiden Parteien angelobt und den unbethciligtcn
Bemühung nochmals verdankt. «—i». (S. u. d. Vogt.)

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

M. (Die kathol. Thurgau mitreg. Orte.) In der Voraussicht, daß Zürich, weil im Bcstz, des
schäfts wegen keine Anregung machen werde, zumal die schriftliche Antwort auf den von ihm auf
sazung gehaltenen Vortrag wegen noch nicht von allen katholischen Orten eingegangener Zustimmung
nicht hat mitgetheilt werden können, wird beschlossen, die abgefaßte Widerlegung sammt den Originalactcu
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daß 1682 Herr Muralt und Landschrcibcr Schindler sel. eben dieses Zolles wegen an die Regierung^
Freiburg abgeordnet, und damals dieser Zoll abgestellt und seither nicht mehr gefordert worden sei, was

Zollcr in Waldshut und die ganze Nachbarschaft von Koblenz bezeugt, wird der Untcrvogt in cidgcnosshch"

Namen nach Freiburg abgeordnet, um die Aufhebung des Arrestes zu fordern. Dabei wird ihm die

erthcilt, auf der Heimreise in Koblenz genaue Erkundigungen einzuziehen, i. (Ohne Untcrwaldcn.)

Obersten und Hauptlcutc der zwei in kaiserlichen Diensten stehenden Regimenter führen abermals Bc>chw^'

daß die Zahlungen troz der Versicherungen des kaiserlichen Gesandten auf der lezten Tagsazung

Rükstandc seien; da den Officicrcn die Bekleidung und Besoldung der Kompagnien obliege, sei ihnen >u ^
mehr möglich, diese Kosten zu erschwinge», namentlich da es sich jczt wieder um neue Bekleidung handle,

ihr Ansuchen wird ein dringendes Schreiben an den Kaiser zu erlassen beschlossen, sofern während der ^
sazung die Zahlungen nicht vcrsprochencrmasscn erfolgen. Ii. (Die IV Schirmortc des Gotteshauses

Gallen.) Schwyz und Glarus entschuldigen sich, daß sie das von leztcr Tagsazung an sie erlassene

nicht haben beantworten können, weil es ihnen ziemlich spät zugekommen und weil es, als dem Burg'

Landrccht präjudicircnd, an die Landsgcmcindcn habe gebracht werden müssen, welche wegen der große» ^

und in Glarus auch anderer Vorfälle wegen nicht eher haben gehalten werden können. Sie seien »»» ^
den Landsgcmeindcn angewiesen, eine vorläufige Konferenz mit Zürich und Luccrn zu verlangen,

Gegenstand denselben zu definitiver Beschlußfassung vorgelegt werden könne. Die dieses Verfahren begrün c

Bedenken bestehen in des Abt Caspars (Burg- und) Landrecht, auch thcilweise in dem Erläuterung

dieses Landrcchtcs, dann in der Hauptmannschaft zu Wyl von 1490, ferner in einigen Punkten aus ^
Landsazungsbricf des Gotteshauses St. Gallen von 1525, gemäß welchen dieses neue Landsazungcn

Schirmortcn zu vorläufiger Prüfung und Genehmigung unterbreiten müsse; endlich dürfe dasselbe ohne

und Willen der Schirmortc mit seinen Leuten nicht in den Krieg ziehen. Auf Grund dieser Bc

wünschen sie von Zürich und Luccrn zu vernehmen, ob das Gotteshaus St. Gallen in vorfallenden S

keitcn einen andern Richter suchen dürfe, als die unparteiischen Schirmortc; sie hingegen seien nicht gcb»

und wenn sie dem Abt einen andern Richter vorschlage», so sei er laut Verträgen schuldig, ihn anznw') ^

Auch wenn das Gotteshaus mit Jemand Krieg habe, müsse es auf Anmahnen der Schirmortc davon ^

stehen. Wenn es im Mchrcrn diesen Gehorsam schuldig sei, warum denn nicht im Mindern? ^ ^

Gotteshaus nur mit den IV Schirmorten verbündet und vcrlandrcchtet und nur vermöge dieses Burg

LandrcchtcS habe es den Bcifiz an den Tagsazungcn. Die zugewandten Orte haben in ihren Bünden l'O ^ ^
Richter und können sich nicht des gemeinen eidgenössischen Rechtes bedienen; dcS Gotteshauses

daher innerhalb des Kreises des Burg- und LandrcchtcS zu suchen. Es habe auch wirklich 1532 in

Zürich und den abt- st. gallischen Unterthancn waltenden Streit die unbethciligten Schirmorte als Richtet ' ^

rufen, Zürich aber, als Kläger, vor andere Orte Recht dargcschlagcn. Die von demselben wegen dcS eine» ^
andern Richters angeführten Beispiele seien auf gegenwärtigen Fall nicht anwendbar, wie aus den

zeigen werde. Im Jahr 1686, 1687 oder 1688 haben sämmclichc Orte den wegen dieses toggcnbuts^

LandrcchtcS waltenden Streit an die unbethciligten Schirmorte gewiesen; im Herbst 1703 und her»»^

Solothurn sei im vorliegenden Streit die gleiche Weisung erthcilt worden. Wenn das Gotteshaus

zu Richtern nehmen könne, so werde das Burg- und Landrccht und das Toggcnburgcr Landrccht

Haufen geworfen. Sic geben die schädlichen Konsequenzen zu bedenken, wenn daö Gotteshaus St-

welches im Rcichsstand sei, den eidgenössischen Orten gleichgestellt würde und allen Sachen bcisizcn könnte-
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Conferenz zwischen Zürich, Bern nnd Gens.

Aaran. 17115, 1. Deccmber.

TtaatSarchiu Zürich. ANg, Absch. Vd. 8«, kol, 45».

Gesandte: Zürich. Heinrich Eschcr, Bürgermeister, Johann Ludwig Hirzcl, Statthalter. Bcr»
Johann Rudolph Sinncr, Schultheiß, Johann Friedrich Willading, Vcnncr. Genf. Peter Gaulticr, S>"d>c>
Ami Le Fort, alt-Sindic.

n. Die beiden Stande Zürich und Bern bcnuzcn diese auf Verlangenvon Genf angcscztc Consta

um mit dem vcnctianischcn Residenten daö Bundcsgeschäft in dcir noch beanstandeten Punkten zu erledig^
Diese betreffen namentlich die Tarifirung der zur Zahlung der Truppen zu verwendenden Gcldsortc», ^
Pflicht zur Hilfclcistlingan Venedig, wenn es feindlich angegriffen »verde, die Kaution der Hanptlcutc
ihnen gemachten Vorschüsse und den Dnrchpaß der Völker durch Bünden. Nachdem diese Punkte aus > '
fication vereinbart worden, wird die Beschwörung des Bundes vorläufig auf den 7. Januar nächsth'"
gcsczt, dabei aber der Vorbehalt erneuert, daß die beiden Städte Zürich und Bern sich bis zur Beilegung ^
obschwebcndcn Zwistigkcitcn in der Eidgenossenschaft zu einem Volksaufbrnch nicht verstehen können-
Zürich berichtet, laut eingegangenerNachricht biete sich vielleicht Anlaß, die im Allgäu gelegenen evamM^^
GemcindcnHirbishofenund Theinsclbcrg durch Kauf in evangelische Hände zu bringen. ES wird ^
beschlossen, diesfalls an die beiden in Mcmmingen befindlichen Sccrctäre und an die Pfarrhcrrw
Grönenbach und Herbishofcn zu schreiben und von ihnen genaue Auskunft über die Möglichkeit cineS
Kaufes, sowie über die Werth- und Ertragsvcrhältnissc dieser Gemcindcn einzuziehen. Von Zürich " ^
ein Schreiben des Johann Rollcnbuh, Pfarrers in Ncukirch, vorgelegt, gemäß welchem der Hofa»u»a»"^
Wyl am 13. November nach SchönholzcrSwyl gckoinmcn sei, dort ct»va fünfzehn Männer, welche
Gottesdienst in Ncukirch besuchen zu sich bcschicdcn und ihnen daö Ansinnen gemacht habe, sic
ihn oder den Statthalter in Wyl, oder an den Abt von St. Gallen die Bitte stellen, er »volle sich ^
das Thurgau regierenden Orten dahin verwenden,daß ihnen der schon so lange streitige Besuch des ch
dicnstcS in Ncukirch gestattet »verde. Dabei habe er gesagt, die Evangelischender abt-ft. gallischc» La»
hätten kein Recht auf den Besuch des Gottesdienstes in Ncukirch, indem im Jahr 1666 der
vogt Hirzcl in Wcinfcldcn von» Abt von St. Gallen nur die Erlaubniß ausgewirkt habe, daß sic ^

dienst daselbst besuchen können, für welche ErlaubnißHirzcl Naincnö des Standes Zürich dem Abt g^ ^
habe. Die Leute in Schönholzerswyl haben über dieses Ansinnen um so mehr Mißtrauengcfaßh ^
Hofammann ihnen anfangs durchaus keine Bedenkzeit zur Antwort habe geben »vollen und sich auf
der Weigerung Drohungen erlaubt habe. Sic seien dann zu ihn», den» Pfarrer, gekommen und ha^'" ^
ihm Rath begehrt; er ersuche nun aber Zürich um eine Weisung zu Handel» dieser Leute.
Zürich am 16. November den Rath erthcilt, sie sollen ein solches Bittgesuch nicht stellen oder »icht ^
einwilligen, nachdem sic den Gottesdienst in Ncukirch über hundert Jahre lang besucht haben,
Hofammann zu Wyl sein Anerbieten verdanken und sich damit entschuldige», daß sic für solche ^jy
schwach seien und Alles den regierenden Orten anheimstellen. Nachdem sie dem Hofannnann solchcu
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Gesandten des Abtes beizuwohnen, wird den leztern kundgegeben, worauf sie erwicdern, sie lassen es i

belieben, wie cS die Orte gutfinden. Mit diesen Unterhandlungen verstreicht der Vormittag. Bei der ^

mittagsvcrhandlung auf dem Amthaus beschweren sich die Gesandten dcö Abtes, über die Verhandlung ^
gestern Abend Antwort zu geben, weil sie wegen Kürze der Zeit die nöthigen Documcntc nicht haben

bringen können, und bitten, daß man ihnen solches nicht verarge. Übrigens anerkennen sie daö ^
jedoch mit Vorbehalt der beschränkenden Briefe, Siegel und obrigkeitlichen Rechte und besonders mit der

Schwyz crtheiltcn Limitation, welche neben andern in diese oberhcrrliche Auctorität gcsezt worden, «nd

mit Excmpcln und Briefen bcscheincn, daß die beiden Orte aus den über dieses Landrccht crtheiltcn Um ^

und gemachten Verträge erfahren werden, was ihnen von Rechts- und Billigkcitö wegen gehöre. Wen» ^ ^
jedoch vermittelnde Anträge mache, werden auch sie unter Wahrung der Rechte Gegenschrittc thun,

abtreten. Auf diese Erklärung wird von den beiden Orten beschlossen, daß die Toggenburgcr in Sachen

Landrechtcs als contrahircnder Thcil mitberathcn, bei den Ncbcnbricfen aber nur sie selbst mit de»

ordneten des AbtcS unterhandeln sollen, und daß, wenn diese sich rüksichtlich der leztern der Kürze der ^
beschweren, man sofort das Landrccht vornehmen wolle. Nach Eröffnung dessen an die Abgeordnete»

Abtes wird von diesen versichert, daß der Abt bereit sei, salvm salvaneiig zu allen Mitteln Hand

um den Streit zu erledigen; nur solle man ihnen Zeit geben, die Urkunden zusammenzubringen. ^^ ^

Gleiche wird am 29. Morgens wiederholt und eine Prolongation der Confcrcnz behufs Einholung ^

Instruction verlangt. Unter der Bedingung, daß im Falle eines längern Verzugs in Baden

nichts anhängig gemacht werde, läßt man sich auf eine Vertagung der Confcrenz ein, glaubt aber, die ^

sczung dürfte übermorgen, als am Montag, wieder stattfinden, indem cö den Gesandten möglich sei, _

in Wyl sich aufhaltenden Abt über den Sonntag die erforderlichen Instructionen einzuholen. Die Gel»

des Abtes aber erwicdern, daß die nöthigc Untersuchung mehr Zeit erfordere und sie eine längere

wünschen; wenn indcß die Gesandten beider Orte über den Sonntag hier warten wollen, wcrvcn

Abt davon Mitthcilung mache», auf welche Erklärung sie sich verabschieden. Dabei wird von dem '

der Toggenburgcr den Gesandten zu Händen des Abtes die Versicherung schuldiger Hochachtung »nd

crthcilt. VI. Von den Orten wird dem Ausschuß der Toggenburgcr vcrdcutet, daß sie eine baldige l- ^

zur Fortsczung der Confcrcnz zu erwarten haben. Schwyz insbesondere bringt den Toggenburgcr» ^

jcnigcn Punkte seiner Instruction zur Kcnntniß, welche daö weitere Vorgehen gegen den Abt, ss'ss"'

nächster Tagsazung abcrmal um eidgenössisches Recht ruft, beschlagen. Die Toggenburgcr erbieten l

Guten und bitten um abschriftlichc Mitthcilung dessen, was in Schwyz wegen dcö Toggcnburgerg'' ^^

beschlossen worden sei. Den Ausschüssen wird auch vorgehalten, daß dreißig und einige ehrliche ^

aus dem Toggcnburg vor dem gesessenen Rath und auch vor der Landsgcmcindc in Schwyz ^ .»>?

unter Beschwcrdcführung über Beeinträchtigung der katholischen „Faction" Schirm und Rath gc>uchl " ^

Kosten des Unrecht habenden ThcilcS den Beweis anerboten haben. Beide Orte nehme» davon "

beiden Religionen zu friedlichem Betragen unter sich zu crmahnen. Die Ausschüsse erwicdern, sic wssü"

von Klagen und daß Jemand etwas Ungutes widerfahren sei; nur haben sie gehört, eine solche Klaö<^ ^

Landschrcibcr angestiftet worden. VII. Schließlich wird gutgcfundcn, den Orten mitzuthcilcn, ^ ^ sst

sicdler Confcrcnz am 26. Mai fortgesczt worden sei, aber nichts habe abgeschlossen werden könne», ^ ^

geordneten des AbteS sich über die kurze Frist zwischen der Einladung und dem Zusammentritt bcich»'^

die beiden Orte müssen es nun den übrigen überlassen zu erwäge», ob der Mangel eines Erfolges ihre ^
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äbtischcn Landschaft dic Verbindung aufrcchtzuhaltcn,bei Stadorf und Dänikon durch Arifstellung cincö 6orp
iu dem dortigen Passe eine Diversion der Zürcher gegen Wyl und Rorschach, durch welche das ganze
des Slbtcs lahmgelegt würde, zu verhindern. Kommt dieses Projcct zu Stande, so ist es dann dem a'
Hauptmann Rüpplin mitzuthcilcu.Da dic katholischen Thurgaucr übel bewaffnet sind, und dic
Orte wegen der Entlegenheit ohne Aussehen zu erregen dort nicht Alles richten können, wird der Slbl
St. Gallen ersucht werden müssen, die nöthigen Waffen zu liefern, weil die katholische Mannschaft deS "
Thurgaus anfangs vielleicht zu den äbtischcn Truppen stoßen wird, und diejenige des untern
dic protestantischen Thurgaucr Posto fassen muß. Landammaun Rüpplin wird dann unter der Ha"d ^
einen unv andern GcrichtShcrrlichkcit sich über den Zustand und dic Zahl der Gewehre erkundigen,
geeigneter Weise nach denjenigenOrten, dic man behauptenwill, dic nöthigen Vorräthe schaffen laße»,
die Geldmittel des Abtes von Rhcinan in Anspruch genommen werden sollen. Orte, dic nur schwer vcrt ß
und gehalten werden können, soll man aufgeben, um nicht dic verfügbaren Truppen zu sehr zu
Vor Allem aber muß dic Stadl Arbon in katholischen Händen behalten und der Bischof von Eonstanz ^ ^
frübcrm Beispiel ersucht werden, dahin auch angemessene Vorräthe zu verlegen. Nebst guten Berichten
Spionen bedarf cS dann »och näherer Vereinbarungen zwischen dem Abt von St. Gallen und Innere) ^
IV. Von der LandvogtciRhcinthal sind die verlangten Ausweise noch nicht eingegangen; cö wird
Ausstellung eines besonder» SchirniprvjectSabgesehen und Luccrn überlasse», einen Entwurf aufzustellen^
den Kricgöräthcn mitzuthcilcu.V. Bezüglichder Grafschaft Sargans, deren Mannschaft wohl bewaffne ^
cincxcrcirt ist, läßt man cS bei dem hierüber errichteten Abschied von 1697 bewenden. Lanvöhauptma"» ^
Landschrcibcr Gallati wird ersticht, dic Rödel der ausgezogenenCompagnicn und ein Verzeichne ^
Schloß Sargans liegenden Gewehre einzusenden. VI. DaS im Jahr 1683 errichtete Schirmprvjcet
Frciämtrr wird gut befunden; cS soll daher jedem Orte zugestellt werden. Dem Landshauptman» w>rv ^ ^
tragen, die Mannschaft für Mellingen und Brcmgarten auszuziehen.Da die Verthcidigung der
hauptsächlich Luccrn obliegt, das mit 2666 Mann auö seinem eigenen Gebiet laut Verabredung dah»> ^
muß, wünschen dic Gesandten von Luccrn, daß dem Landshauptmann zu besserer Einrichtung der D"! ^
Obcrstwachtmcisterbeigegeben werde. Das Gesuch wird in den Abschied genommen.VII. Dem
1683 ausgestellten Schirmprojcct der Grafschaft Baden, daö nicht mehr bei Händen ist, soll »a )>ß
werden. Auf den Bericht, daß SalzdircctvrBalthasar von Luccrn während seiner dortigen Slmtsvme ^
sich mit dieser Angelegenheit eifrig befaßt habe und dic besten Lvcalkcnntnissc bcsize, wird derselbe crs> . ^ ^
dem Landvogt in Beziehung zu treten und zu Händen des KricgSrathcS einen neuen Vcrthcidigunge
entwerfen. Weitere Bcrathung findet noch statt, wie man dic protestantische Mannschaftdieser
achthundert Mann an der Zahl, unter dic Katholischen untcrspikcnkönne, und was man wegen ^
Bern erkauften Limmmühle, dic ein vorthcilhaftcr Posten' sei, thun wolle. VIII. Auch
cnnetbirgischcn Vogtcicn bleibt es bei dem Abschied von 1695. Da dic bezügliche Ortsstiiiime JaS
»och nicht an Luccrn zugcfertigt worden, wird Schwpz an dic Erledigung dieses Punktes erinnert. ,
Gesuch des Slbtcs von Rheinau und Anderer um Aufnahme einer Schuzwachc im Falle eines
bruchcö wird, da der Abschied von 1695 hierüber nichts enthält, zu weiterer Bcrathung auf der Jahre
zu Baden vertagt.
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Ueber eine Konferenz zwischen Schwyz und Zug in Einsiedeln den 18. April berichtet der Landvogt

von Wädenswcil, Junker HanS Heinrich Eschcr, an Zürich mit Schreiben vom ZI. April 1709 Folgendes:

Gö haben sich zu dieser Confcrenz cinbefundcn Landammann Wüörncr, Statthalter Ceberg und Oberst Reding

von Schwyz, Ammann Zurlauben, Ammann Hegglin und Rathsherr Blattmann von Zug und einige Geist¬

liche aus dem Toggenburg. Auf offenem Plaze sei in Gegenwart vielen Volks verkündet worden, da die

Religion in Toggenburg so vielfach geschmäht und von Zürich und Bern zu unterdrüke» gesucht werde, sei

">an sämmtlich dahin bedacht, bei dem ersten Ausbruch, besonders wen» dem in Lichtcnstcig in Haft stzcnde»

Geistlichen (von Henau) etwas Widriges widerfahren sollte, Leib und Blut cinzusezcn; künftig denke man

nicht mehr, sich in das Toggenburg zu verfügen, sondern werde man auf dem nächsten Weg in das Zürcher

Gebiet eindringen. Der gemeine Mann sei dagegen im geringsten nicht gesinnt, Krieg anzuheben, che und

bevor man ihm die gründliche Ursache auch vorstelle und die Herren zuvor auch besser mit ihm verfahren.
Staatsarchiv Zürich: Acten Toggendurg, tvrig.)

Weitere Berichte über diese Konferenz in Einsiedcln fehlen.

^ ' «um.
Conferenz der V katholischen Orte und Abt von St. Gallen.

Brunnen. 1700, 20. April.

Staatsarchiv Nuc-rn. Acte» Toggenlmrg.

^ , Gesandte: Luccrn. Oberst Karl Anton Amrhyn lind Johann Jakob Balthasar, beide des inner,, Raths.
Johann Ulrich Püntincr, Landammann; Joseph Anton Püntincr, alt-Landammann.Schwyz. Johann

^Man Wüörncr, Landammann; Johann Dominik Bctschart, Franz Lcodcgar Nidcröst und Gilg Christoph
^°r»v, alle drei alt-Landammann;Anton Jgnaz Ceberg, alt-Statthaltcr; Oberst Joseph Anton Reding,
^ckclmcistcr; Jost Rudolph Reding, Landcöfähndrich, beide des Raths. Untcrwaldcn. Johann Jakob

Landammann von Obwaldcn; Johann Joseph Jgnaz Stultz, Landammann, und Johann Melchior
'^r, alt-Landammannvon Nidwaldcn. Zug. Beat Jakob Zurlauben und Christoph Andcrmatt, beide alt-

Abt von St. Gallen. Joseph Anton Püntincr, fürstlicher Rath und Kanzler.
Nach Maßgabe des lcztcn Abschiedes von Solothurn sind daselbst nunmehr von sämmtlichcn unbc-

"l'gkn Orten mit Ausnahme von GlaruS, Außcrrhodcnund Stadt St. Gallen die Erklärungen wegen der
^bahnende,, gütlichenVermittlung dcö Toggcnburgcrhandcls eingetroffen. Dieselben sind bald enger bald
hch" ^Mten; Basel und Schaffhauscn erklären sich einzig auf eine gütliche Handlung, jedoch unter Ein-
»y ""6 der Bünde und Verträge. Luccrn hat nun den Stand Solothurn ersucht, diesen Erklärungen gemäß
s '""ich und Bern zu schreiben. Es wird dabei das Bedenken laut, ob Zürich wohl die verlangte Tag-

ausschreiben werde und ob nicht Luccrn, um allfälligcn Verschiebungen zu begegnen, die Ausschreibung
^"chmcn soll; ferner ob die Taglcistung, wie dies Schwyz will, nach Wyl oder gerade in'S Toggcnburg
To?' Werde. Schließlich wird gutgcfunden,Luccrn soll in jedem Fall die Tagsazung auf den 12. Mai nach
vsst" Der Gesandte dcS Abtes wiederholt mündlich das bereits schriftlich an die unbcthciligten
djx.- ^gegangene abermalige Ansuchenum Hilfe aus der Drangsal in den Toggcnburgcr Wirren. Bei
T ^ ^"laß wird die Eventualitätbesprochen, daß Zürich und Bern inzwischen mit bewaffneter Hand im
^nburg intcrvenircn konnten, wie dicö Bern gegen Neuenbürg und daö Münstcrthal auch gcthan habe.
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und Bern wird insgemein als äußerst gefährlich erachtet und gefunden, man könne das, was dort

nominell werde, nur durch Anwendung der äußersten Mittel wieder abwendig machen. DaS Protcctorim»

Zürich und Bern ist laut Berichten des Kanzler Püntiner sogar mit den bedrohlichen Vorstellungen a» b"'

Abt gelangt, seine festen Häuser, nämlich Jbcrg und Schwarzenbach zu räumen. Es wird daher in

wägung gezogen, ob nicht katholische Repräsentanten nach Wyl abzuordnen seien. Bei der dcrmaligc» ^

bitterung im Toggcnburg, wo seit lcztcr Tagsazung Alles in Zerrüttung ist, dürfte aber die Abordnung v""

Gesandtschaften wenig guten Erfolg haben; denn alle fürstlichen Manifeste und Anerbictungen sind >»»!""

gewesen und dem Anschein nach lassen die Toggcnburgcr das Usurpirtc nicht mehr aus der Hand, cs

denn durch Anwendung von Gewalt. Daher soll sich der Abt in Stand sczcn, das Scinigc wicdcrzuerebcr»

und die beiden vcrlandrcchtcten Orte ersuchen, kraft LandrcchtS die Untcrthancn wieder gehorsam zu mach"''

worauf jene sodann Anlaß haben, die übrigen Orte bundcSgcmäß zu mahnen. Bei dieser Aufeinander^^

des Handelns versprechen die katholischen Orte, bei ihren sowohl dem hohen Gewalt von Schwyz als a>

allen Tagsazungcn gemachten Zusagen cinmüthig bestehen zu wollen. WaS die Evaluation der festen

betrifft, sind die Gesandten nicht instruirt, doch konnten sie bei Ehre und Eid dem Abte die Räumung

anrathen, um so weniger, als die zwei Schlösser den vcrlandrechtctcn Orten auch anhcimstchcn und daS eine da

von, ein Lehen der sieben im Thurgau regierenden Orte, gar nicht in Toggcnburg liegt und schon vorher d""

Abte zugehörtc. Da sichere Berichte einer durchgehenden Truppcnaufmahnung in den evangelische» Orte»

namentlich auch aus Bern insgeheim nähere Angaben eingetroffen sind, daß des Toggenburgcr Streites wcg^
die Kricgsordrcs ergangen seien und bis zu dessen Beendigung fortgesczt werden, so wird beschlossen, sich '

stündliche Bereitschaft zu sezcn. Die geheimen Kriegöräthc werden demnach zur Anordnung der kricgcr'N

defensiven Schuzmaßnahmcn zusammcngewiescn. Da Freiburg wegen Kürze der Zeit an dieser Confcrcnz

theilnehmcn konnte und sich daher entschuldigt hat, wird beschlossen, sowohl an diesen Stand als die

Wallis eine Gesandtschaft nach dem Guterachten der Obrigkeiten zur Befestigung treuen Zusaimnenhaltc»^
katholischen Orte abzuordnen. Inzwischen wird Lucern an beide Orte mit nachdrüklichen Schreiben

schluß von Abschriften der jüngsten toggenburgischcn Mandate und der Zuschriften von Zürich »>^ ^

betreffend die Räumung der festen Häuser im Toggenburg und der dahcrigcn Antwort des Abtes, ^
Erlasses von Zürich an den Landvogt im Thurgau bezüglich der Stadt Stein gelangen, und sie nach

geheimen Abschiede zu bundcsgcmäßcm Aufsehen und Hilfe auf alle Fälle ermahnen. Zur Auffrischung ^

geheimen Abschiede und zu vertraulicher Unterredung wird sodann auf den 17. November eine ConfcrcnZ ^

Luecrn, Frciburg, Solothurn und Wallis nach St. Urban angcsczt. Wallis wird anhcimgestellt, un>cr ^
ständen einen ihm besser geeigneten Tag zu bezeichnen und crmahnt, zuvor noch den im November

abschiedet«) Zusammentritt mit der Stadt Frciburg zu bewerkstelligen. Endlich sollen auch in gleiche ^
durch den Repräsentanten obige Schriftstükc dem Bischof von Basel zur Kcnntniß gebracht werden.

auch der Strcithandcl mit der Stadt Stein durch die zürcherische Drohung, gegen die Vollziehung

kcnntnisscö Gewalt anwenden zu wollen, auf die Spizc getrieben wird, beantragt die Mehrheit der

Hemmung und Untergrabung der Rcgicrungsform nicht länger zu dulden und einfach auf der >n

beschlossenen Exemtion zu beharren. Es fällt jedoch auch die Meinung, man solle mit dem Einzug bcr ^

der Stadt Stein nicht so eilig verfahren und vorerst die diesseits der Brükc wohnenden Thürgaucr ^

lcgung ihrer Buße anhalten, da es ja im Allgemeinen mehr auf Aufrcchthaltung der Landesherrlich ^

auf ein Gcldintcrcsse abgesehen sei. Unter diesen Umständen wird eine Schlußnahmc vertagt in der H"si'
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Geheime Confcrenz zwischen Schwyz und Abt von St. Gallen.
Einsiedel,». 17M>, tl>. November.

Der Abschied fehlt. De» Verhandlungsgegenstand entnehmen wir folgenden Acte» :
1) Instruction der schwyzerischen Gesandten für die auf den 1». November 1709 nach Einsiedel» an-

gesezte Konferenz: a Man soll von den st. gallischen Gesandte»eigentlich vernehmen, ob der Abt beab¬
sichtige, de» Krieg mit Toggenburganzufangenoder nicht. Dabei sollen sich aber die Gesandten von Schwyz
nicht herauslassen ob Schwyz kriegen wolle oder nicht, b. Es soll vorgestellt werden, daß Schwyz und St.
Gallen allein ohne der gesammten katholischen Orte Zuzug und Zusezung ihrer ganzen Macht nicht im
Stande seien, weder den Krieg anzufangen noch weniger auszuhallen. -. Es soll vorgestellt werden die
große Macht der Zürcher mit 24,00» Mann nebst 4»»» rebellischenToggcnburgernund de» Glarnern und
andern wogegen Schwyz nicht mehr als 6000 Mann und der Abt laut seiner Eröffnung 600 Mann sezcn
könnten ä Von St Galle» soll kategorischvernommen werden, wie und wclchergestalt es im Falle einer
urplözlichc» Ruptur die Hand bieten wolle und könne, und wessen Schwyz sich von ihm zu versehen habe,
weil man dies schon öfter zu wissen begehrt, aber niemals erfahren konnte.

' ^ " LandcSarchlv Schwyz: KriegörathSprotokoU.
2) Schreibe»von Schwyz an Lucer» vom 16. November. Die Conferenz in Einsiedel» ist lezter Tage

gehalten worden Der Abt habe die immer verhangnißvoller und verzweifelter werdenden Begebenheiten »nd
Gewal.thatenim Toggenburyangezogen.Aus dem Verhalten von Zürich, daS nicht zurükweichenwolle wie
sich dies anlaßlich des jüngste» Auftrittes des Hauptmann Hirzel in Wyl gezeigt, müsse entnommen werden,
daß alle gütlichenVorstellungenunverfänglich seien. Es wäre Chimäre, wenn die katholischen Orte sich
andere Gedanken beikommen ließen. Es bleibe rein nichts mehr übrig, als der Gewalt Gegengewalt ent-
g-genzusczen Da aber die Kräfte von Schwyz und des Abtes von dem Gegentheil weit überwoge» werden
»nd die Aggressioneinfach eine abgedrnngene Nothwehr. allein ohne Zuzug der übrigen katholssche»Orte
-ine Tollkühnheit wäre, werde Lncern nicht zu unlieb aufnehmen, wenn man eS nochmals unter Erinnerung
an die bereits gegebenen Zusagen ..... Rath und That anrufe. Wenn auch die ungemeinen Unzeiten ihre
wichtige» Bedenklichkeitenin sich halte», so überwiegen doch die Empfindlichkeit und der Schaden,welcher der
eidgenössischen Katholieität aus dem Verluste Toggenburgsund andern bekannte» Gewaltthätigkeiten im Thur-
gau erwachse, und ...an könnte vor Gott und der Nachwelt es nicht verantworten,wenn ...an die Einsezung
aller Kräfte unterließe. S.aawarchw Luc»» I Acten T°M"bg.». <Lrig,>

703.

Geheime Conferenz von Lncern, Freiburg und Solothnrn und der Republik Wallis.
St. Urban. 171W, t». bis 2tt. November.

S.aa.sarch.» «u--.». Nn„eb. Mschicde. - .«anwusarchio G.h.ime AMicd..

Gesandte: Lncern. Johann Rudolph Dstrlcr, Schultheiß; Karl Anton Amrhyn,Oberst, des innen.
Fr ei bürg. Oberst Johann Joseph von Alt, Sekclmcistcr; Pancraz Baumann, des innen, Raths,

^"thurn Johann Ludwig von Roll, Schultheiß; Franz Joseph von Besenval, Sekclmcistcr. Wallis.
Courtem Landshaupt.nann; Valentin Jost, Zchntenhaupt.nann von Gombs.
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Uri erneuern vor den zu Baden reg. Orten daS inständige Gesuch, daß ihnen die wider Recht und Schuld aus

bernischcm Gebiete vcrarrcstirtcn Bodcnzinsc endlich auShingcfolgt werden. Dieselben belaufen sich bereit

auf 4l1tzl/4 Mütt Früchte an Korn, Fasen und Haber. Zürich hat darauf gemäß Auftrag die Herren von

Bern ersucht, dem gerechten Begehren der Gesuchstcllcr doch einmal zu willfahren. Allein diese legen en»

abermalige ablehnende Antwort ein, die im Wesentlichen auf die frühem Gründe hinausläuft, alö sei ^>u

Herrn Tscharncr der Rechtsweg der Grafschaft Baden versagt worden. Da aber lediglich eine Säumniß des

gedachten Herrn selbst vorliegt und auch die Zumuthung desselben, als sei eine von ihm leztes Jahr einist-

gebcne Duplik dem Abschied nicht einverleibt, von der Kanzlei als unwahr zurükgcwicscn worden, wird dies

Bern noch einmal vorgestellt. Uri bittet, den Schaden der zwei Familien, die gar keine Schuld haben, ZU

beherzigen und auf Mittel bedacht zu sein, sie schadlos zu halten und ihnen für die angcthancn Unbilden ZU

Genugthuung zu verhelfen, i»—(S. u. d. Vogt.)

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

vv. (Ohne Solothurn.) Zur Erfrischung des Gedächtnisses wird der Abschied der lczten katholisch^

Konferenz abgelesen, der sich dahin ausspricht, daß der Übcrdrang und das Übergewicht der Städte Z>'^

und Bern unerträglich werden und daß aus ihrem Vorgehen in dem Steincrstreit, im Kellcramt u. s. w- ^

Absicht offen zu Tag trete, Toggcnburg und den Abt mit der alten Landschaft von den katholischen Dr»»

abzuschneiden und die Mehrheit der Stimmen in den Vogtcisachen zu untcrdrükcn. Luccrn eröffnet den W»nl^

es möchte der gütlichen Erledigung des einen und andern Strcitgeschäftes Folge gegeben werden; wenn d»ö

aber zu nichts führen sollte, verbleibe Lucern bei dem auf leztcr Confercnz gemachten Schluße. Uri will »»

Kellcramtsstrcit einen Augenschein vornehmen und dann das eidgenössische Recht vorschlagen, und wen» vi"

nicht verfange, auch auf ernstere Mittel Bedacht nehmen. Toggcnburg berühre in erster Linie die vcrland

rechteten Orte; im Nothfall sei aber seine Hilfe zugesichert. Die Gesandten von Schwyz finden den ftziö"'

Zustand unerträglich und verlangen, daß andere Saiten aufgezogen werden, wie dies kürzlich in der Züschs ^

von Schwpz an die katholischen Orte erörtert worden sei. Die Obrigkeiten von Ob- und Nidwalvc» »'

Zug haben den lczten in Luccrn gefaßten Schluß gutgeheißen in der Meinung, vorher kein gütliches M

unbcnüzt zu lassen. Der Gesandte von katholisch Glarus eröffnet, dieses könne sich des Zwistes im Togg^
bürg wegen von den protestantischen Mitlandlcutcn nicht sondern, da lcztcrc sonst die entstehenden Koste» »

die Katholischen wälzen würden. Eine Söndcrung könnte nur statthaben, wenn vorerst der Abt das La»vee

nach seinem buchstäblichen Inhalt anerkenne und gutheiße und alsdann die protestantischen Glarncr dainü I

noch nicht begnügen würden. Wenn der Abt die verlandrechtctcn Orte angerufen hätte, so würden diese »

unterlassen haben, ihrerseits zu thun, wozu sie laut Schirm- und Landrccht verpflichtet sind. Wenn die ka )

tischen Orte in den Streitigkeiten im Kellcramt und mit der Stadt Stein nochmals von Glarus "

Religionen eine bestimmte Standescrklärung fordern, werde« katholisch Glarus sich zwar nicht in ge»" ^

Oe-Session, wohl aber absonderlich in diesen beiden Streitsachen zu den katholischen regierende» Orten erkläre»,

der Hoffnung, daß diese katholisch Glarus im Fall cincö Krieges nicht im Stiche lassen würden. Der ^ ^
sandte von Jnncrrhodcn sagt, man spreche immer von diesen Streithändeln und thuc nichts darin, so

immer schlimmer und vcrwikcltcr werden. Wenn der Abt aus Toggcnburg ganz vertriebe» werde, >e>
Der

schuftrhoden ganz von Protcstircndcn umgeben, man solle daher ans zulängliche Mittel schlüssig werden,

hätte in der Besorgniß, die Toggenburgcr haben eS auf Wyl abgesehen, die Verlegung einiger Ma»»
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von Licbcsstcucrn nicht Thcil. «. Der evangelischen Gemeinde Hammeln in Braunschweigwerden auf Rati¬
fication der Obern in ncunörtischcr Vcrthcilung 10W Thalcr; der evangelischen Gemeinde Fürth in gleicher
Rcpartition 100 Thalcr und Herrn DubriS, französischen Pfarrer in Mariakirch, ebenfalls 100 Thalcr zuer¬
kannt, Ebenso votircn die fünf Städte unter Vorbehalt der Genehmigung ihre bisherigenUntcrstüzungcn für
das Jahr 1713 an die vier Pfälzer Studircndcn im ErasmianischcnEollcg zu Basel. «I. Zürich erstattet
einläßlichen Bericht über den Stand der Dinge im Toggcnbnrg, wo der Abt unabläßig trachte, die Toggcn-
burgcr zu entzweien. So seien der Statthalter von Wyl und Kanzler Püntincr persönlich im Toggcnburg
erschienen, um die Leute unter allerlei bctrüglichcnVerwänden, Versprechen und Drohungen abwendig zu
Machen, waS ihnen soweit gelungen, daß wirklich sieben Gemeinden im untern Amte abgefallen sind und auch
der größten Gemeinde, MoSnang, sehr stark zugcsczt werde, so zwar, daß der Untergang der Leute in höchst
gefährlicherWeise geplant sei. Besonders rührig sei die Priestcrschaftmit Vcrhczungcnund Verwänden; nebst
andern Insolenzen schmähe sie den Landrath mit Schelmen und Dieben, reiße dessen Mandate schculoS weg,
und hefte an deren Stellen diejenigen des AbtcS, Bei dieser Sachlage wisse man nicht, wie die Dinge
verlaufen wollen. Die evangelischen Stände sollen dies wohl beherzigen, jederzeit getreues Aufsehen halten
und mit Rath und That bereit sein. Die evangelischen Orte verdanken den Bericht und geben ihre Zusage,
«der nicht ohne den Wunsch auszusprechen, daß doch diese Angelegenheit endlich ausgetragen werde, r. (Zürich
u »d Bern.) Was die beiden Städte in verschiedenen Konferenzen über die dcrmaligcn Zustände im Toggcn¬
burg mit einander berathcn, haben sie ihren Obern beiderseits zugeschrieben und werden das Weitere denselben
"och mündlich auscinandersczen. Den Gesandten von Bern wird vertraulich eröffnet, Zürich sei Willens, eine
bekannte Persönlichkeit an bewußtes Ort abzusenden,um daselbst die evangelischen Interessen insgemein und
diejenigen der beiden Stände insbesondere zu überwachen, f. Mit Schreiben vom 19. März erklärt sich der
Kurfürst von Hannover bereit, nach dem Gesuche der evangelischen Orte sich bei der allgemeinenFriedens¬
verhandlung für die reformirtcn Kirchen in der Pfalz zu verwenden, weist aber gleichzeitig auf die Be¬
drängnisse hin, welchen die Bekenner der Augsbnrger Confcssion in den kurpfälzischcn Landen auSgesczt seien,
und ersucht, für diese die Gegendienste eintreten zu lassen. Aus vielen Gründen wird besser befunden, diese
Zuschrift unbeantwortet zu lassen, dafür aber den Reformirtcn in der Pfalz den Rath zu geben, in ihren
Angelegenheiten sich künftig an den König von Preußen zu wenden. z>. (Zürich u. Schaffhauscn.) Schaff¬
ens«, beschwert sich, daß gegen die 1701 und 1702 zu Marthalcn errichteten Abschiede fremde Maaren von
Ttein und Zurzach aus zu großem Nachthcil ihres SalzhofeS und der Waarennicdcrlagc auf Ellikon geführt
^rdcn. Im leztcn Jahr seien über dritthalb tausend Ccntner Maaren auf diese Weise ihrer Niederlage
entzogen worden. Zürich wird ersucht, denen von Stein, Eglisau, Ellikon und Zurzach, besonders auf bevor¬
munden Pfingstmarkt, bezügliche Weisungen zu geben und auch Herrn Tröndli, welcher ziemlichen Schaden
iufügc, z„ einem bescheidenen Gebrauch dieser Straße zu vermögen. Zürich erwicdcrt, allfällige Zuwider¬
handlungen gegen die Übereinkommen von 1701 und 1702 werden hoffentlich nicht als mit Wissen und
Zillen von Zürich geschehen betrachtet werden; als gute Nachbar«, werden die Obern, denen diese Beschwerde
h'ntcrbrachtwerde, Abhilfe zu schaffen wissen. I». Der Gesandte von Mülhausenberichtet über die Ver¬
handlungen mit bekannten guten Freunden betreffend den Bcisiz dieser Stadt in den allgemeinen Tagsazungcn.
^ wird angcrathc», diese Angelegenheit auch den Gesandten der katholischen Orte zu empfehlen und über
^n Erfolg wieder Mittheilung zn machen. Da Mülhausen von den katholischen Orten ungleichen Bescheid
"halten hat und fast alle sich mit Mangel an Instructionen entschuldigten, wird ihm empfohlen, für diesmal
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Rcding von Schwhz, als von den katholischen Orten erwählter Landshanptinann der Grafschaft Baden, hat
sich sofort auf diesen Posten zu begeben, woselbst ihm vom Obcramt aus alle Hilfe und Untcrftüzung geleistet
Werden soll, Luccrn wird beauftragt, im Namen der katholischen Orte de» im Freiamt und Umgebung
stehenden Officicrcn den Befehl zu ertheilcn, im Nothfall der Grafschaft Baden Hilfe zu bringen, Gewalt
mit Gewalt zu vertreiben und Niemand feindlichen Durchpasi zu gestatten, Landshauptmann Heinrich Rudolph
Rcding legt ein Memorial über die Vcrtheidiguug der Grafschaft Baden vor und äußert das Bedenken, daß
ohne fernere Hilfstruppcn ein von Bern versuchter Übergang über die Limmat bei der Stilli kaum verhindert
werden könnte. Uri stimmt vorläufig nicht zur Abordnung des Herrn Reding, einmal, der Kosten halber und
sodann weil derselbe nicht von der Mehrheit der regierenden Orte als Landshauptmann gewählt und von
Uri als solcher nicht anerkannt sei, worauf Oberst Rcding sich auch weigert, diesen Posten anzutreten. Es
wird daher unterm 16, April Uri dringend zugeschrieben, die Wichtigkeit der Sache zu erwägen und Herrn
Rcding seine Ortsstimmc auch zuzufcrtigcn. Gegenüber der dringendenMahnung des Abtes um Hilfe erklärt
Schwhz, Gut und Blut daran zu sezcn und hat von der Ansicht geleitet, daß nichts mehr verabsäumt werden
dürfe, die gcsammtc Hand an'S Werk zu legen, damit man nicht lang auf den Kosten sein und sich selbst
aufzehren müsse, die Hilfsgcsuchc bereits an die katholischen Orte erlassen. Die Gesandten von Schwhz
«heben die Frage, ob die katholischen Orte finden, daß Schwhz nunmehr zu thätlichcr Hilfe und Auszug
verpflichtet sei, oder ob sie den Auszug nicht rathcn. Es wird ihm darauf Folgendes geantwortet. Luccrn
sagt, es habe auf die Mahnung von Schwhz hin den Bruch bereits erklärt; weil der Abt Schwhz in aller
Form um Hilfe angerufen, werde Luccrn in seinem Entschlüsse um so mehr bcstcift und werde daher auf die
Mahnunghin 4l)t) Mann Hilfstruppcn, wie dies im Krieg von 1656 auch der Fall war, sofort zur Ver¬
fügung stellen unter dein Vorbehalt, sie im Fall eines Angriffes von Bern aus zurükzurufcn. Im Übrigen
ist Luccrn nicht im Falle, für einen sofortigen Angriff zu stimme». Uri bezieht sich auf die schon im März
1768 von der Landögcmcinde abgegebene Erklärung; zu einer weiter gehenden Zusage sind die Gesandten
dicht ermächtigt und werden die Sache morgen, wo die Landsgcmcindc zusammentritt,derselben vorlegen. Ob-
walden findet brüderliches Zusammenhaltenund rasches Handeln nothwcndig, und hält daher ohne die nach
Rappcrswhl zu verlegenden 16t) Mann 306 Mann sammt der Landesfahne zu stündlichem Abmarsch bereit,
Ridwaldcn eröffnet, sobald Schwhz aufbreche, werde cS mit seiner Mannschaft so viel möglich auf dem Fuße
folgen und zu Allem nach Vorschrift der Bünde mitwirken. Zug findet das Vorgehen der Stände Zürich
und Bern schon seit langem uneidgcnössischund einen mannhaftenEntschluß am Plaz, kann aber, was seinen
Zuzug betrifft, für den Anfang, bis seine so sehr der Gefahr ausgescztcn Grenzen genügend verwahrt sind,
keine Zusagen machen. Darauf vertagt sich die Confcrcnz bis zum 17. April, I». Unterm 14. April
berichtet der Abt, daß ganz Toggcnburg im Krieg begriffen, das Kloster St, Johann unter Anführung
iürchcrischcr Officierc und unter Anleitung RüdlingcrS und des meineidigen Schultheißen Wirth von Lichtcn-
sieig mit Waffengewalt eingenommen, ebenso auch Magdcnau bcsezt worden sei, und Obcrstwachtmeistcr
Fclwcr von Wyl zur Untcrstüzung der treuen Gemeinden Bütschwhl und Kirchberg abgehe, weshalb um
Rottes willen um Zuzug aller katholischen Orte dringendst gebeten wird. Diese Mahnung hat Schwhz sofort
bcn übrigen Ständen zugestellt; in Schwhz selbst ist der-Beschluß gefallen, auf den 18. April morgens früh
«üt der Landesfahne und der Hälfte dcS Volkes auszuziehen und alöbald mit dem Panner nachzufolgen.
Die katholischen Orte werden daher nochmals eindringlichersucht, mit ihren gewaltigenTruppen unverzüglich
Mszumarschircn, Nach reifer Erdaucrungwird einhellig befunden, die gewaltthätigcn Unternehmungender
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Christoph Schorno, alt-Landammanu. Untcrwaldcn. Konrad von Flüc und Johann Franz Andcrhaldc»

beide alt-Landammänncr; Joseph von MooS, des Raths von Obwalden; Sebastian Remigius Kaiser/Land-

amniann; Joseph Jgnaz Stultz und Beat Jakob Leuw, beide alt-Landammänncr von Nidwalden. j „

Christoph Andcrmatt, Ammann; Beat Jakob Zurlaubcn, alt-Ammann; Johann Jakob Brandenberg, Statt¬

halter; Johann Kaspar Eustcr und Oswald Hegglin, beide alt-Ammänncr; Oswald Kolin, Pailnerhcrr,

Frciburg. Franz NiklauS Vondcrwcid, dcö Raths. Solothurn. Johann Jakob Joseph Glutz' Sckelmeistcr.

Die Ausschreibung dieses Tages ist erfolgt, weil die dcrmalige Sachlage den katholischen Orten keine

andere Alternative mehr zuläßt, als entweder der gütlichen Handlung, für welche bereits wieder eine Tag-

sazung auf Ölten und Aarburg ausgeschrieben ist, Plaz zu geben, oder die Kricgsopcrationcn zu beginnen,

indem eine längere Unthätigkcit die Kräfte vollends aufzehren würde. Nach Verlesung verschiedener Zuschriften

thcilS an die Gesandten, thcils an die in Zug und Pfäffikon versammelten KricgSräthe über den Stand der

militärischen Bewegungen, namentlich in der Grafschaft Baden und im Thurgau, wo sich die Zürcher de.»

Vernehmen nach zum Angriff auf die Stadt Wyl conccntrircn, wird zuerst in Bcrathung gesczh in welcher

Weise die Einladung der in Baden tagenden unparteiischen Orte zum Besuch der Tagsazung in Ölten und

Aarburg beantwortet werden solle. Luccrn' und Uri erklären, daß sie diese Tagsazung unbedenklich besuchen

werden; Schwyz, Untcrwaldcn und Zug sind ganz und gar dagegen, indem damit nichts Anderes beabsichtigt

sei, als Zürich und Bern mehr Zeit gewinnen zu lassen; gcgcnthcils sollte eher davon gesprochen werden, wie

man sich der Gewalt von Zürich und Bern erwehren wolle, weshalb sie Frciburg, Solothurn und Wallis

vcrinöge des goldenen Bundes um Hilfe anrufen. Frciburg und Solothurn, die immer noch unbcthciligt sind,

finden es unnöthig, ihre Ansichten, ob die Tagsazung zu besuchen sei oder nicht, auszusprechen; sie sind

lediglich instruirt. Alles zu thun, was zu gütlicher Beilegung führen kann; wenn die vorgeschlagene Tag¬

sazung abgelehnt wird, sei die Mission ihrer Gesandten in Zug vollendet und haben sie einfach nach Haus

zurükzukchrcn, damit ihre Obern sich gemäß der geheimen Abschiede zwischen Luccrn, Frciburg, Solothuri/und

Wallis in Postur stellen können. Zu den außerhalb des Gebietes der genannten Stände vorhabenden

Operationen hätten Frciburg und Solothurn nicht mitzuwirken, da sie in den geheimen Abschieden der V Orte

nicht begriffen seien. Hierauf wird aber rcplicirt, cS bestehe zwischen den geheimen Abschieden der drei Städte

und Wallis und denjenigen der V Orte denn doch eine solche Conncxität, daß die Mitwirkung von Solo

thurn und -Frciburg nicht in Frage gcsezt werden dürfe. Von den in Baden regierenden Orten ist inzwischen

der Bericht cingckommcn, daß Zürich die auf Ölten und Aarburg angcscztc Confcrcnz besuchen wolle, sofern

auch die katholischen Orte daselbst vertreten seien. Nach langer fruchtloser Besprechung machen Frciburg und

Solothurn noch einmal darauf aufmerksam, eö sei für die katholischen Orte besser und leichter zu verant¬

worten, zur gütlichen Handlung Hand zu bieten als solche auszuschlagen, und geben zu Protokoll, daß ihre

Obern durch die Thcilnahme an dieser Tagsazung lediglich die Wiederherstellung der Ruhe im Vaterland

beabsichtigen und keine Schuld tragen wollen, wenn etwa im Kriegsfälle den katholischen Orten ein unglük

lichcr Streich versezt würde. Diese Verwahrung erfolge nicht etwa deshalb, als wollten sie sich im Kriegs¬

falle nicht gemäß den gcschworncn Bünden alö ehrliche Eidgenossen verhalten, sondern weil die Instructionen

so lauten. Eö walte bei Frciburg uud Solothurn auch noch die große Frage, ob wenn eines oder mehrere

Orte ungeachtet der noch vorhandenen Aussicht auf friedliche Auöcinandcrsezung dennoch den Krieg erklären,

die andern zum Frieden geneigten Orte auch zum Krieg verpflichtet seien. Schwyz will in die Antwort ail

die unparteiischen Orte aufnehmen, cS solle nicht nur die Räumung der Grafschaft Baden und des Thurgau,


